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MaSSnahmen der Landesregierung

Fragen der Arbeitsmarktpolitik und zu beschäftigungssichernden Maß-
nahmen beantwortet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Fa-
milie und Frauen unter der Telefon-Nr. 06131 / 16 - 20 22 bzw. der E-Mail-
Adresse roswitha.augel@masgff.rlp.de.

Die ressortübergreifende „Koordinierungsstelle Unternehmenshilfe und 
Beschäftigungssicherung“ ist unter der Telefon-Nr. 06131 / 16-27 77 bzw. der 
E-Mail-Adresse koordinierungsstelle@mwvlw.rlp.de zu erreichen.
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Entwicklung der Kurzarbeit  
in BRD und RLP 2009/2010

Nach einer Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
wäre die Beschäftigung in Folge der Wirtschaftskrise – ohne das arbeitsmarkt-
politische Instrument der Kurzarbeit – um etwa 1,6 Millionen gesunken. Die 
Wissenschaftler gingen für das Verarbeitende Gewerbe sogar von ganzen 25 % 
Reduktion aus. Die Kurzarbeit war somit – neben den flexiblen Arbeitszeitan-
passungsmaßnahmen in den Betrieben – der entscheidende Stützpfeiler des 
Arbeitsmarktes und für dessen relativ moderate Entwicklung verantwortlich.

Kurzarbeit (in Tausend), Deutschland 2005 bis 2010

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Im Mai 2009 erreichte laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit die Kurz-
arbeitsnutzung mit 1.516.000 KuG-Beziehern ihren Höhepunkt (siehe auch Gra-
phik). Danach ging die Zahl der Bezieher wieder kontinuierlich zurück. Ende 
2009 waren allerdings noch immer 810.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Vorläufi-
ge Schätzungen der Agentur für Arbeit für das erste Quartal 2010 belaufen sich 
auf 850.000 Kurzarbeiter. Das würde im Vergleich zum Dezember 2009 eine 
Zunahme bedeuten, es ist jedoch zu vermuten, dass viele Betriebe aus Sicher-
heitsgründen eher Kurzarbeit angemeldet als abgemeldet haben.

Im März 2010 gab es bei der Bundesagentur für Arbeit 6.097 Neuanzeigen 
zur Kurzarbeit mit insgesamt 67.311 Beschäftigten.

In Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hatte die Kurzarbeit gleichfalls im Mai 2009 ihren Höhe-
punkt mit 63.126 Beziehern erreicht. Danach ging die Anzahl der Kurzarbeit 
kontinuierlich zurück. Für den Dezember 2009 lagen die letzten Zahlen der Ar-
beitsagentur für Rheinland-Pfalz bei 37.223 KuG-Beziehern in 2.181 Anzeigen. 
Im TBS Krisenbarometer 2009 waren zur gleichen Zeit 47 % der Betriebe mit 
26.820 Mitarbeitern in Kurzarbeit. Dies verdeutlicht, in welchem Maße die TBS 
mit ihrer Betriebsrätebefragung einen großen Teil der von der Krise betroffenen 
Betriebe abdecken, und somit repräsentativ widerspiegeln konnte. Auch wenn 
die Anzahl der KuG-Bezieher im Jahresverlauf (laut Agenturzahlen) zurückging, 
war die Anzahl der kurzarbeitenden Betriebe im TBS Krisenbarometer im Jah-
resverlauf kontinuierlich angestiegen. Die Betriebe, die Kurzarbeit planten gin-
gen hingegen zurück.
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Ausblick

Die EU hat Anfang 2010 ihre Mitgliedstaaten über den EcoFin-Rat aufgefor-
dert, allmählich die Konjunkturmaßnahmen zurückzufahren – alles andere scha-
de dem Wettbewerb und dem „gesunden“ Wachstum. Die Bundesregierung 
sah hierin allerdings keine Gefahr für Deutschland, da sich die Konjunkturmaß-
nahmen und deren Ausgestaltung bzw. Auslaufen nach der jeweiligen nationa-
len Situation richte. Nichtsdestotrotz hatte die Bundesregierung zum Jahres-
wechsel die Bezugsfrist der Kurzarbeit von 24 auf 18 Monate verkürzt.

Nach dem von der Bundesregierung neu beschlossenen „Beschäftigungs-
chancengesetz“ bleibt die Bezugsfrist des Kurzarbeitergeldes für Ansprüche, 
die im Jahr 2010 entstehen, weiterhin bei 18 Monaten. Arbeitnehmer, die Ende 
dieses Jahres mit Kurzarbeit beginnen, können folglich noch bis Mitte des Jah-
res 2012 Kurzarbeitergeld beziehen. Die Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge endet allerdings in diesen Fällen bereits Ende März 2012, da die entspre-
chende Regelung hiernach generell wegfällt. Wie in der bereits angewandten 
Regelung übernimmt die Bundesagentur für Arbeit für die ersten sechs Monate 
Kurzarbeit die Sozialversicherungsbeiträge zu 50 %, ab dem siebten Monat wer-
den sie komplett übernommen. Bei einer Qualifizierung der Beschäftigten wäh-
rend Kurzarbeit werden weiterhin sofort alle Sozialbeiträge übernommen.

In vielen Unternehmen wird die Kurzarbeit – auch bei einer zunehmenden 
Verbesserung bzw. Konsolidierung der konjunkturellen Lage – wohl weit bis in 
die Jahre 2011 und 2012 genutzt werden, um der schwachen Auftragssituation 
Herr zu werden. Dies wird besonders in den Betrieben der Fall sein, in deren 
Branchen erst jetzt zeitversetzt die Krise ankommt und durchschlägt. 

Was die Zukunft der Kurzarbeit angeht, hat die IG Metall mit ihrem Tarif-
abschluss „Zukunft in Arbeit“ in mehreren Bundesländern hierhingehend eine 
Perspektive eröffnet. Der Tarifvertrag greift in Betrieben, die schon mindestens 
12 Monate in Kurzarbeit sind. Er soll den Schutz vor betriebsbedingten Kün-
digungen gewährleisten und zugleich die Remanenzkosten der Unternehmen 
senken, indem die Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld etc.) auf 12 
Monate aufgeteilt und prozentual an die tatsächlichen KuG-Löhne bei Einigung 
der Parteien angepasst werden können. Des Weiteren räumt der Tarifvertrag 
die Möglichkeit zu einer weiteren Arbeitszeitsenkung mit Teilentgeltausgleich 
ein, der durch weitere staatliche Leistungen gestützt werden sollte. Leider fin-
det dieser Vorschlag im „Beschäftigungschancengesetz“ der Bundesregierung 
keine Berücksichtigung.
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Grundlagen des Kurzarbeitergeldes. 
Voraussetzungen und Verfahren1

Peter Neumann, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland 
	 der Bundesagentur für Arbeit

Einleitung: 
Gesetzeszweck der Kurzarbeitergeld-Regelung

Das Kurzarbeitergeld (Kug) ist eine Leistung der aktiven Arbeitsförderung 
nach dem Sozialgesetzbuch III und eingebettet in die Sozial-, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der Bundesregierung. Der Gesetzesauftrag beinhaltet die Vermei-
dung von sozialen Ungleichgewichten. Das Kug bringt gleichermaßen finanzi-
elle und soziale Vorteile für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Allgemeinheit. 
Allerdings erfolgt keine vollständige Übernahme des Betriebsrisikos durch die 
Versichertengemeinschaft. 

1	 Der Beitrag ersetzt nicht die Lektüre der offiziellen Merkblätter bzw. eine Beratung durch die zuständige 
Arbeitsagentur.
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Vorteile für Arbeitgeber

Die wichtigsten Vorteile für den Arbeitgeber dürften sein:

der Erhalt der eingearbeiteten Arbeitskräfte •	
die Beibehaltung der betrieblichen Beschäftigungsstruktur•	
eine eindeutige Kostenersparnis bei Fortbestand der Arbeitsverhältnisse im •	
Vergleich zu neuen Einstellungsverfahren (Einarbeitung und Qualifizierung 
von neuen Mitarbeitern)
die Anpassungsmöglichkeit an kurzfristige Produktionsschwankungen•	
eine mögliche zügige Umstellung auf Vollarbeit•	
der Arbeitgeber bleibt im Wettbewerb konkurrenzfähig•	
Existenzsicherung •	
die Vermeidung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten im Zusammenhang mit  •	
einer alternativen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
bis zum 31. März 2012: Erstattung der allein vom Arbeitgeber zu tragen-•	
den Sozialversicherungsbeiträge zu 50 %; zu 100 % bei Qualifizierung 
während der Kurzarbeit bzw. ab dem siebten Monat ohne weitere Bedin-
gungen 

Vorteile für Arbeitnehmer

Für den Arbeitnehmer bietet das Kug:

die Sicherung des Arbeitsplatzes •	
die Vermeidung von Arbeitslosigkeit•	
eine Existenzsicherung in Form der Lohnausfallvergütung •	
den Kaufkrafterhalt•	
die Erhaltung des Lebensstandards und des Selbstwertgefühls•	
den Fortbestand sozialer und betrieblicher Anwartschaften sowie •	
auch aus Sicht des Arbeitnehmers die Vermeidung arbeitsrechtlicher  •	
Streitigkeiten.
eine Weiterbildungsmöglichkeit zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit •	
im Betrieb aber auch am Arbeitsmarkt

Grundlagen des Kurzarbeitergeldes
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Vorteile für die Allgemeinheit

Darüber hinaus sind letztlich auch die Vorteile für die Allgemeinheit  
bedeutungsvoll. Das Kug 

sichert einen hohen Beschäftigungsstand•	
vermeidet Massenarbeitslosigkeit•	
begrenzt den Konsumausfall•	
fördert bzw. stützt das Wirtschaftswachstum•	
bei Teilnahme der Arbeitnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen eine  •	
verbesserte Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt
erhält das Steueraufkommen und die Sozialversicherungsbeiträge•	
trägt auch zur Preisstabilität bei (durch Kontinuität des Angebots).•	
Nicht zuletzt wird der soziale Frieden gesichert•	

Rechtsgrundlage des Leistungsrechts

Von der Ausgestaltung her ist das Kug eine Pflichtleistung, auf die bei Vor-
liegen der Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht. Die Leistung wird aus 
Beitragsmitteln der Versichertengemeinschaft erbracht. Anspruchsberechtigte 
Arbeitnehmer im Sinne der Kug-Vorschriften sind neben Angestellten und ge-
werblichen Arbeitnehmern grundsätzlich auch Auszubildende, soweit ein Ent-
geltausfall eintritt. In Anlehnung an den arbeitsrechtlichen Begriff ist Arbeitneh-
mer, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienst eines anderen 
zur Leistung von Arbeit verpflichtet ist.

Dem sozialen Auftrag Rechnung tragend, müssen folgende Regel
voraussetzungen erfüllt sein:

E	 Anspruch auf Kug
Es muss erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegen,•	
die nach dem Gesetz geforderten betrieblichen und persönlichen Voraus-•	
setzungen müssen erfüllt sein und 
der Arbeitsausfall muss bei der zuständigen Agentur (maßgebend ist der •	
Betriebssitz) angezeigt sein.
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E	 Arbeitsausfall mit Entgeltausfall

Der Arbeitsausfall muss auf wirtschaftlichen Ursachen oder einem unab-
wendbaren Ereignis beruhen. Ursachen können sein: 

Auftragsmangel oder Absatzschwierigkeiten, •	
fehlende Betriebs- oder Werkstoffe sowie •	
durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingte betriebliche •	 Struk-
turveränderungen (nicht ausschließlich betriebsorganisatorischer Natur). 

Als unabwendbare Ereignisse gelten
nicht durch eine Versicherung abgedeckte Unglücksfälle (z.B. Hochwasser),•	  
außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, •	
eine behördlich veranlasste oder anerkannte Maßnahme, die vom Arbeit-•	
geber nicht zu vertreten ist (z.B. Einschränkungen der Energieversorgung, 
Straßensperrungen oder behördliche Baumaßnahmen).

Beispiel: Bei Tiefbauarbeiten werden Überreste eines historischen Bauwer-
kes entdeckt. Die Behörde verhängt daraufhin einen Baustopp. Es entfallen 
sämtliche Arbeitsmöglichkeiten auf der betroffenen Baustelle. Umsetzungen 
auf andere Baustellen sind nicht möglich.

E	 Vorübergehend und unvermeidbar

Neben dem vorübergehenden Charakter, d.h. 
dass mit gewisser Wahrscheinlichkeit in abseh-
barer Zeit der Übergang zur Vollarbeit möglich 
ist (dies gilt für die Gesamtdauer des Bezuges!), 
müssen der Arbeitsausfall unvermeidbar und 
die gesetzlichen Mindesterfordernisse an den 
Arbeits-/Entgeltausfall erfüllt sein (s. „Mindest
erfordernis“).

Grundsätzlich gilt, dass die Betriebsparteien 
eine Schadensminderungspflicht haben, d.h. 
sämtliche (sich aus ihrer Funktion ableitenden) 
geeigneten und wirtschaftlich zumutbaren Maß-
nahmen zu ergreifen haben, um den Arbeitsaus-
fall abzuwenden bzw. zu verringern.
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Wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen, die von betrieblicher Seite zur Ver-
meidung/Verminderung des Arbeitsausfalls zu ergreifen sind, können sein:

der Abbau von Arbeitszeitguthaben•	
die Nutzung von Arbeitszeitschwankungen; allerdings darf bis 31. März 2012 •	
keine Bildung von Minusstunden verlangt werden. 
Urlaubsgewährung•	
Gewinnung neuer Kunden•	
Arbeit auf Lager•	
Durchführung von Aufräum-, Instandsetzungs- oder Füllarbeiten•	
Personalumsetzungen. •	

Soweit im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeitszeit Arbeitszeitkonten ge-
führt werden, sind die darin eingestellten Arbeitszeitguthaben vor bzw. wäh-
rend der Kurzarbeit zur Vermeidung von Arbeitsausfällen einzubringen. Die 
Auflösung eines Arbeitszeitguthabens kann vom Arbeitnehmer nicht verlangt 
werden, soweit es 

vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb •	
der Schlechtwetterzeit bestimmt ist und 50 Stunden nicht übersteigt, 
ausschließlich für eine vorzeitige Freistellung des Arbeitnehmers vor einer •	
altersbedingten Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, bei Regelung in 
einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsver-
einbarung, zum Zwecke der Qualifizierung bestimmt ist, 
zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld ange-•	
spart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt, 
den Umfang von 10 % der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit •	
eines Arbeitnehmers übersteigt (d. h. Zeitguthaben ist auf jeden Fall bis zur 
Höhe von 10 % der geschuldeten Jahresarbeitszeit einzubringen), 
länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. •	

Darüber hinaus gilt ein Arbeitsausfall als ver-
meidbar, der 

überwiegend branchen-/betriebsüblich oder •	
saisonbedingt ist (z.B. Freizeitpark, Eisdiele) 
oder
ausschließlich auf betriebsorganisatorischen •	
Gründen beruht (z.B. Fehlplanung bei Mate-
rialbeschaffung).
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Arbeitsausfälle, die dem normalen Betriebsrisiko zuzuordnen sind, können 
nicht durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld überbrückt werden (z.B. Be-
schäftigungsrisiko eines Leiharbeitnehmers in einem Zeitarbeitsunternehmen). 
Bei Zeitarbeitsunternehmen kann Kug jedoch bei nicht nur kurzfristiger Auf-
tragsschwankung in Betracht kommen, wenn die Beschäftigungsmöglichkeiten 
bei den Entleihern wegen Produktionseinschränkungen enden und insbesonde-
re wegen der nicht vorhersehbaren krisenhaften Entwicklung im Finanzsektor 
in absehbarer Zeit (laut Rechtsprechung über drei Monate) kein Folgeauftrag 
zu erwarten ist. 

E	 Mindesterfordernis

Anspruchszeitraum auf Kug ist der jeweilige 
Kalendermonat.

Als Mindesterfordernis für die Feststellung 
eines erheblichen Arbeitsausfalls muss im An-
spruchszeitraum mindestens ein Drittel der in 
dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von ei-
nem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ih-
res monatlichen Bruttoarbeitsentgelts betroffen 
sein. Bei Erfüllung dieser betriebsbezogenen 
Voraussetzung besteht auch für andere Arbeit-
nehmer, die mit ihrem individuellen Entgeltaus-
fall dieses Mindesterfordernis nicht erreichen, 
d.h. einen maximalen Entgeltausfall von 10 % 
haben, ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 

Liegen die Voraussetzungen für diese betriebsbezogene Betrachtung nicht 
vor, kann – eingefügt durch das zweite Konjunkturprogramm und aufgrund des 
Beschäftigungschancengesetzes anwendbar bis 31. März 2012 – der Arbeitge-
ber alternativ unabhängig davon, ob mindestens ein Drittel der in dem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall betroffen sind, wenigs-
tens für alle Beschäftigten die mehr als 10 % Entgeltausfall haben Kurzarbeit 
anzeigen und abrechnen (arbeitnehmerbezogene Betrachtung). Über den ein-
zureichenden Leistungsantrag hat der Arbeitgeber die monatliche Wahlmög-
lichkeit zwischen den beiden Alternativen. 

Zweck der Regelung ist es, das Kug nur zu gewähren, wenn Arbeitsverhält-
nisse eines Betriebes wegen des Arbeitsausfalls (gemessen am Entgeltausfall) 
gefährdet sind. Arbeitsausfälle, die unter der Grenze der Mindesterfordernisse 
im Betrieb eintreten, können durch Kug nicht ausgeglichen werden, sondern 
sollen durch innerbetriebliche Maßnahmen vermieden werden. 
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E	 Entgeltausfall

Der erhebliche Arbeitsausfall muss also zwingend auch einen Entgeltausfall 
zur Folge haben. Aber nicht jeder Arbeitsausfall zieht einen Entgeltausfall nach 
sich. Es ist daher immer zu prüfen, ob weiterhin Entgeltansprüche existieren, 
die z.B. auf gesetzlicher, tarifvertraglicher oder auf betrieblicher Vereinbarung 
beruhen können. Wurden z.B. bestehende Vorschriften bei der Einführung 
von Kurzarbeit nicht beachtet, so besteht gemäß § 615 BGB ein Anspruch auf 
Arbeitsentgelt wegen des entstandenen Annahmeverzuges.

E	 Anzeige des Arbeitsausfalls

Die Anzeige über Arbeitsausfall ist eine 
Willenserklärung, zugleich aber auch eine 
materiell-rechtliche Anspruchsvorausset-
zung. Sie bedarf der Schriftform und soll-
te auf dem Anzeige-Vordruck der BA (Kug 
101) erfolgen (Vordruck, Telefax, einge-
scannt per E-Mail); mündliche oder fern-
mündliche Anzeigen erfüllen dagegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht. Mit 
der Anzeige sind grundsätzlich das Vor-
liegen des erheblichen Arbeitsausfalls und 
der betrieblichen Voraussetzungen glaub-
haft zu machen. Eine rechtswirksame An-
zeigenstellung ist durch den Arbeitgeber 
oder den Betriebsrat, nicht aber durch ein-
zelne oder Gruppen von Arbeitnehmern 
möglich. Der Eingang der Anzeige muss 
spätestens am Letzten des Monats, in dem die Kurzarbeit beginnt, erfolgen  
(s. auch „Beginn des Kurzarbeitergeld-Bezuges“).

Betriebliche Voraussetzungen

Die Gewährung von Kug ist nur in den Betrieben oder Betriebsabteilungen 
zulässig, in denen mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. Eine regelmäßi-
ge Beschäftigung von Arbeitnehmern ist nicht erforderlich. Damit können auch 
Betriebe gefördert werden, die nur zeitweise Arbeitnehmer beschäftigen.
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Persönliche Voraussetzungen

Fortsetzen der versicherungspflichtigen Beschäftigung 

Die arbeitsmarktpolitische Zielsetzung der Erhaltung des Beschäftigungs-
verhältnisses muss verwirklicht werden. D.h. das versicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnis darf weder vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer gekündigt 
oder durch Aufhebungsvertrag gelöst sein. Das Versicherungspflichtverhältnis 
besteht während des Kug-Bezugs fort (§ 24 Abs. 3 SGB III).

Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung

Die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist unschäd-
lich, wenn sie

aufgrund betrieblicher oder vertraglicher Art oder•	
für die Weiterführung des Betriebes unumgänglich ist oder•	
aus zwingenden Gründen erfolgt.•	

Die zwingenden Gründe sind vom Betrieb nachzuweisen.Ein zwingender 
Grund liegt z.  B. vor bei Arbeitsaufnahme nach Ableistung des Grundwehr-
dienstes/Zivildienstes beim ehemaligen Betrieb.

Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach Berufs-
ausbildung 

Bei Arbeitsaufnahme nach Abschluss des Berufsausbildungsverhältnisses 
(befristet oder unbefristet) beim selben oder einem anderen Arbeitgeber ist 
eine Kug-Zahlung ohne Prüfung, ob zwingende Gründe für die Beschäftigungs
aufnahme vorliegen, möglich.

Vom Kug-Bezug ausgeschlossene Personen 

Vom Kug-Bezug sind folgende Personen ausgeschlossen:
Bezieher von Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung•	
Bezieher von Übergangsgeld bei beruflicher Weiterbildung•	
Bezieher von Krankengeld.•	

Maßgebend ist nicht die tatsächliche Zahlung, sondern der grundsätzliche 
Anspruch auf die Leistung.
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Vermittlung von Kug-Beziehern

Die Zahlung von Kug ist gegenüber der Vermittlung nachrangig. Die Einbe-
ziehung von Arbeitnehmern mit Kug-Bezug in die Vermittlungsbemühungen ist 
in § 172 Abs. 3 Satz 2 SGB III geregelt.

Sind mit der Anzeige das Vorliegen eines erheblichen Arbeitsausfalls und 
der betrieblichen Voraussetzungen glaubhaft gemacht („Die Gesamtumstände 
sprechen für die Richtigkeit der Behauptung“, sind „so beschaffen, dass man 
es glauben kann“) kann Kug bewilligt werden. Liegen die Regelvoraussetzun-
gen vor, stellt sich die Frage, wie lange und in welcher Höhe eine Zahlung in 
Betracht kommt. 

Beginn und Dauer

Beginn des Kurzarbeitergeld-Bezuges

Kurzarbeitergeld wird frühestens ab dem Kalendermonat geleistet, in dem 
die Anzeige über Arbeitsausfall bei der zuständigen Agentur eingegangen ist. 
Ausnahme: bei unabwendbarem Ereignis (ansonsten gibt es bei Versäumnis 
keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

Dauer des Kug (§ 177 SGB III)

Das Kug wird nicht zeitlich unbegrenzt gewährt. Der Gesetzgeber legt den 
zeitlichen Rahmen fest. Anknüpfend an den vorübergehenden Charakter der 
Unterbeschäftigungsphase hat der Gesetzgeber die betriebliche Regelbezugs-
frist auf sechs Monate festgelegt. Durch Rechtsverordnung kann diese verlän-
gert werden. Hiervon hat der Gesetzgeber Gebrauch gemacht. Für in 2009 ent-
standene Ansprüche beträgt die maximale Bezugsfrist 24 Monate. Für im Lau-
fe des Jahres 2010 neu entstehende Ansprüche gilt, dass längstens 18 Monate 
bezogen werden können. Die Bezugsfrist läuft kalendermäßig ab und beginnt 
immer am Ersten des Monats und endet auch stets am Letzten des Monats, in 
dem die Mindesterfordernisse erfüllt wurden.

Beispiel:	   
	 Kurzarbeit vom 12. bis 27.3. = Die Bezugsdauer umfasst den Monat März.

Die Frist gilt sowohl für den Gesamtbetrieb als auch für die anerkannte Be-
triebsabteilung.



Kurzarbeit in Betriebsabteilungen

Gliedert sich ein Betrieb in anerkannte Abteilungen (i. S. des § 171 Satz 2 SGB 
III), die möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten mit der Kurzarbeit begin-
nen, so ist für jede Betriebsabteilung eine individuelle Bezugsfrist festzulegen. 
Eine wechselseitige Anrechnung der Bezugsfrist erfolgt nicht.

Unterbrechung der Bezugsfrist

Der Betrieb kann die Kurzarbeit jeder
zeit unterbrechen. Dies ist nur konse-
quent, da der Betrieb die sich während 
der Kurzarbeit bietenden Aufträge oder 
Arbeitsmöglichkeiten annehmen und er-
ledigen muss. Nur bei Unterbrechungs-
phasen von mindestens einem Kalender-
monat ergeben sich unmittelbare Rechts-
folgen.

Unterbrechung von mindestens einem Monat

Sofern für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens einem 
Kalendermonat (erster bis letzter Tag) kein Kug gezahlt wurde, weil z.B. Voll
arbeit geleistet wurde, der Arbeitsausfall gering war oder die Ausschlussfrist 
versäumt wurde, verlängert sich die betriebliche Bezugsfrist.

Unterbrechung von mindestens drei Monaten

Grundsätzlich beginnt eine neue Bezugsfrist, wenn die Kurzarbeit nach einer 
Unterbrechung von zusammenhängend mindestens drei Kalendermonaten er-
neut notwendig wird. Die Kurzarbeit muss dann allerdings neu angezeigt wer-
den. Ein entsprechender Hinweis ist im Merkblatt enthalten.

Eine Anrechnung der bisherigen Kurzarbeit auf die (neue) Bezugsfrist er-
folgt in diesem Falle nicht. Für die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
ab dem siebten Monat zu 100 % werden aber Zeiten des vorhergehenden Be-
zugs berücksichtigt.

Bis 31. März 2012 befristet, können Arbeitgeber bei einer Unterbrechung der 
Kurzarbeit von drei Monaten und mehr beantragen, dass keine erneute Anzei-
ge des Arbeitsausfalls bei der Agentur für Arbeit erforderlich ist. In diesen Fäl-
len läuft die ursprüngliche Bezugsfrist ohne Unterbrechung für den gesamten 
bewilligten Bezugszeitraum weiter.
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Höhe und finanzielle Auswirkungen des Kug

Die Höhe des Kug beträgt 67 % für Arbeitnehmer mit Kind und für die übrigen 
Arbeitnehmer 60 % der Nettoentgeltdifferenz.

Die zugrunde liegenden pauschalierten Nettoentgelte werden durch das 
BMAS jeweils für ein Kalenderjahr festgelegt. Pauschaliertes Netto-Soll-Entgelt 
(was der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall ohne Mehrarbeit netto erzielt 
hätte) abzüglich pauschaliertes Netto-Ist-Entgelt (was der AN ggf. mit Mehr
arbeit tatsächlich erzielt hat) ergibt die Nettoentgeltdifferenz.

Gegebenenfalls erhöht sich das Ist-Entgelt noch um Entgeltausfall aus ande-
ren als wirtschaftlichen Ursachen, z. B. unbezahlter Urlaub, und um Einkommen 
aus Nebentätigkeiten an Ausfalltagen.

Durch das Konjunkturpaket II gibt es ab 01.02.2009 auch hier eine derzeit 
bis 31. März 2012 befristete Änderung: Bei kollektivrechtlichen Beschäftigungs-
vereinbarungen (sog. Beschäftigungssicherungs-/Sanierungs-TV oder Anwen-
dung von tariflichen Öffnungsklauseln) wird nach dem Entgelt bemessen, das 
ohne die Absenkung der Arbeitszeit zu beanspruchen gewesen wäre.

Einbußen des Arbeitnehmers

Die durch Kurzarbeit verursachten Einbußen des Arbeitnehmers hängen von 
der Höhe des Arbeitsausfalls ab: Je mehr Ausfall, desto höher die Einbußen. Der 
Ausfall und die damit verbundenen Einbußen können von Monat zu Monat stark 
schwanken und auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter sehr unterschiedlich sein.

Im Falle eines kompletten Arbeitsausfalls, also ein Monat ohne Arbeitsleis-
tung und auch ohne Urlaub oder Feiertag, ist das Kug annähernd identisch mit 
dem jeweiligen Arbeitslosengeld I. Dies kommt jedoch selten vor.

Besonderheiten

Das Kug wird netto ausgezahlt, unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt. 
Dieser bewirkt die grundsätzliche Steuerfreiheit der Leistung, wobei jedoch das 
übrige steuerpflichtige Einkommen mit dem Prozentsatz besteuert wird, der sich 
ergäbe, wenn die Leistung der Steuerpflicht unterliegen würde. 

Sollte Arbeitslosigkeit auf Kurzarbeit folgen, bescheinigt der Arbeitgeber die 
betroffene Zeit so, als habe keine Kurzarbeit stattgefunden. Kug hat also keine 
negative Auswirkung auf die Bemessung des Arbeitslosengelds I.
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Sozialversicherung der Kug-Empfänger

Der verkürzt arbeitende Arbeitnehmer bleibt in jedem Falle Mitglied der 
Sozialversicherung. Das tatsächlich erzielte (erarbeitete) Entgelt wird normal 
verbeitragt (KV, PV, RV, AV). Die abzuführenden Beiträge für die Ausfallstunden 
nach dem fiktiven (entgangenen) Entgelt sind allein vom Arbeitgeber zu tragen 
(nur KV, PV, RV). Beiträge zur AV sind nicht abzuführen.

Die Höhe dieser vom Arbeitgeber allein zu tragenden Beiträge wird bestimmt 
durch 80 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen dem ungerundeten Sollent-
gelt und dem ungerundeten Ist-Entgelt sowie den allgemeinen Beitragssatz der 
Krankenkasse bzw. der Pflegeversicherung, in der der Kug-Empfänger Mitglied 
ist, und den Beitragssatz der zuständigen Rentenversicherung. 

Kosten des Arbeitgebers

Die Kurzarbeit ermöglicht dem Unternehmen Einsparungen, da für die Aus-
fallzeiten keine Lohnkosten entstehen. Grundsätzlich ist die konjunkturelle 
Kurzarbeit nicht kostenneutral, sondern verursacht aus Arbeitgebersicht Auf-
wendungen für unproduktive Zeiten, da für die Zeiten des Arbeitsausfalls die 
Beiträge für die Sozialversicherung vom Arbeitgeber allein zu erbringen sind 
(s. oben).

Diese Kostenlast wurde im Zuge des Konjunkturpakets II derzeit bis 31. März 
2012 befristet reduziert durch eine prozentual gestaffelte Erstattung der SV-Bei-
träge in pauschalierter Form:

E	 Erstattung zu 50 %
Auf Antrag von Beginn der Kurzarbeit an.•	

E	 Erstattung zu 100 %
Bei Qualifizierung der Arbeitnehmer während der Kurzarbeit •	
Der Umfang der Qualifizierung muss hierbei mindestens 50 % der Aus-
fallzeit betragen. Berücksichtigungsfähig sind dabei Qualifizierungsmaß-
nahmen, die öffentlich gefördert werden, sowie nicht öffentlich geför-
derten Maßnahmen, die nicht im ausschließlichen oder überwiegenden 
Interesse des Unternehmens liegen.Die Maßnahmen sollen in der Regel 
während der betriebsspezifischen Arbeitszeit durchgeführt werden.
ab dem siebten Monat der Kurzarbeit bedingungslos.•	
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Ruhen des Anspruchs beim Zusammentreffen mit anderen Sozial
leistungen

Ab Zuerkennung folgender Leistungen ruht der Anspruch auf Kug  
(§§ 180 Satz 1 i. V. m. 142 Abs. 1 Nr. 4 SGB III):

Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung•	
Knappschaftsausgleichsleistung (KAL)•	
ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art (z. B. Ruhegehälter für  •	
ehemalige Beamte).

Verfahren

Bearbeitung der Anzeige

Der Betrieb, der Kurzarbeit einführen will, erhält von der Arbeitsagentur
das Merkblatt 8a für den AG•	
die Merkblätter 8b für die AN•	
Anzeige-Vordrucke (Kug 101).•	

Grundsätzlich soll die Prüfung der Anzeige innerhalb von acht Tagen im Be-
trieb hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen nach §§ 169, 170 SGB III 
erfolgen und ein Bescheid innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Anzeige 
eingehen. Dadurch soll der Betrieb Planungssicherheit auch im Hinblick auf ggf. 
auszusprechende Kündigungen erhalten.

Leistungsantrag

Die Erstattung des Kurzarbeitergeldes ist nachträglich, also nach Ablauf des 
Kalendermonats (Abrechnungszeitraum), in dem die Tage liegen, für die die 
Leistung gezahlt werden soll, durch den Arbeitgeber oder die Betriebsvertre-
tung schriftlich zu beantragen (§ 324 Abs. 2 Satz 2 SGB III).

Grundsätzlich ist mit dem Antrag der Nachweis über das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für die Gewährung der Leistung durch den Arbeitgeber zu füh-
ren. Dies gilt auch dann, wenn die Antragstellung durch die Betriebsvertretung 
erfolgt. Für die Beantragung der Leistung sind grundsätzlich die BA-Vordrucke 
„Leistungsantrag“ (Kug 007) und „Abrechnungsliste“ (Kug 008) zu verwenden. 
Die Antragstellung kann auch mit firmeneigenen Anträgen bzw. Abrechnungs-
listen erfolgen, wenn diese alle für die Festsetzung der Leistungsansprüche er-
forderlichen Angaben beinhalten.
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Dem Antrag ist die schriftliche Stellungnahme der Betriebsvertretung bei-
zufügen. Der Leistungsantrag ist eine selbstständige, von der Anzeige über 
Arbeitsausfall unabhängige Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der 
Leistung.

Während es sich bei der Anzeige über Arbeitsausfall um eine materiell-recht-
liche Voraussetzung handelt, besitzt der Antrag auf Gewährung des Kurzarbei-
tergeldes lediglich einen formellen Charakter. 

Nicht aufgeführte Arbeitnehmer können bei der Zahlung von Kug nicht berück-
sichtigt werden, es sei denn, eine vorherige formlose Antragstellung liegt vor.

Zuständigkeit

Der Antrag ist bei der Agentur für Arbeit zu stellen, in deren Bezirk sich der 
Sitz der Lohnabrechnungsstelle befindet (§ 327 Abs. 3 i. V. m. § 323 Abs. 2 
SGB III).

Ausschlussfrist

Die Beantragung des Kug muss innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 
Monaten bei der zuständigen Agentur erfolgen (§ 325 Abs. 3 SGB III). Die Aus-
schlussfrist ist auch gewahrt, wenn der Antrag innerhalb dieses Zeitraumes bei 
einer unzuständigen Agentur oder bei einer in § 16 Abs. 1 SGB I genannten 
Stelle (andere Leistungsträger, z. B. Krankenkasse oder Gemeindeverwaltung) 
eingeht. Die Frist beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die Tage liegen, für 
die das Kug gewährt werden soll.

Für die Einhaltung der Ausschlussfrist ist nicht das Datum des Poststempels, 
sondern der tatsächliche Eingang des Antrages bei der Agentur maßgebend.

Der Antragsteller trägt das Risiko der Postbeförderung.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumnis der Ausschluss-
frist gemäß § 27 Abs. 1 SGB X ist aufgrund deren materiell-rechtlichen Charak-
ters ausgeschlossen. 
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Empfangsbestätigung

Die Empfänger von Kug haben den Empfang der Leistung einzeln auf einer 
Quittung zu bestätigen. Die Einzelquittung der Empfänger ist durch den Arbeit-
geber mit dem Leistungsantrag vorzulegen.

Auf die Einzelquittung kann verzichtet werden, wenn
der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt ebenfalls unbar oder ohne Quittungs•	
leistung auszahlt oder
der Arbeitgeber, bei dem die Quittungsleistung der Beschäftigten bei der •	
Auszahlung noch üblich ist, mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigt.

In der Regel bescheinigt der Arbeitgeber bei der Antragstellung die Auszah-
lung des Kurzarbeitergeldes an die Arbeitnehmer.

Auf die Einzelquittung der Empfänger von Kug kann auch verzichtet werden, 
wenn der Arbeitgeber oder ein insoweit zur Vertretung Berechtigter rechtsver-
bindlich erklärt, 

dass die im Leistungsantrag ausgewiesenen Beträge tatsächlich und ord-•	
nungsgemäß ausgezahlt wurden,
Beträge, für die wegen des Verzichts auf Einzelquittung kein Zahlungsnach-•	
weis erbracht werden kann oder deren Empfang durch den Berechtigten be-
stritten wird, erstattet werden und
die Arbeitsagentur bei der Prüfung des ersten Leistungsantrages festgestellt •	
hat, dass die Lohnbuchhaltung des Betriebes einwandfrei und zuverlässig 
arbeitet. 

Der Arbeitgeber ist zur Erstattung der Nachzahlungsbeträge verpflichtet, 
soweit er diese nicht an die anspruchsberechtigten Arbeitnehmer auszahlen 
konnte.

Weitere Informationen, Merkblätter, Vordrucke sowie die Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit finden Sie im Internet unter:	

 www.arbeitsagentur.de  

Ihre Ansprechpartner in der Arbeitsagentur sind:
der Arbeitgeberservice über die Hotline und•	
das Bearbeitungsbüro für Arbeitgeberleistungen der zuständigen Agentur •	
für Arbeit.
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Qualifizierung während der Kurzarbeit

Sabine Birk, Regionaldirektion  
	R heinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit

Zunächst einige allgemeine Bemerkungen zum Thema Weiterbildung, auch 
wenn es verständlich ist, dass die Sorge zuerst der Absicherung des Arbeits-
entgeltes gilt.

Nachweislich haben Arbeitnehmer bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
und im Unternehmen, je besser sie qualifiziert sind. Gerade bei einem wirt-
schaftlichen Abschwung werden Hilfskräfte zuerst freigesetzt. Deshalb unter-
stützt die Bundesagentur für Arbeit vorrangig die Qualifizierung von Arbeit-
nehmern, die nicht als gelernte Fachkräfte tätig sind. Dies wird umso wichtiger 
unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und des zunehmenden 
Fachkräftemangels in der Zukunft.

Welche Instrumente stehen Betrieben und Arbeitnehmern auch während 
noch aktueller Beschäftigung für die Umsetzung von Qualifizierungsvorhaben 
durch die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung?
E	 Im Unternehmen wäre zuerst zu prüfen, ob derzeit keine Qualifizierungs

maßnahmen anstehen oder durch die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
sogar erforderlich sind. Vor allem Arbeitnehmer, die nicht als gelernte Fach-
kräfte beschäftigt werden, sollten hier berücksichtigt werden.

E	 Die Übersicht der Qualifizierungsangebote und der Bildungsträger in der 
Datenbank KursNET der Bundesagentur hilft sowohl den Unternehmen als 
auch Bildungsinteressierten bei der bundesweiten Suche nach geeigneten 
Maßnahmen.
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Qualifizierung über das Sonderprogramm WeGebAU

E	 Das Sonderprogramm WeGebAU hat zum Ziel gering qualifizierte und ältere 
Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen Weiterbildungen durch 
Förderleistungen zu ermöglichen und zwar bevor Entlassungen ein Thema 
werden. Ziel ist es, durch Qualifizierungsmaßnahmen die beruflichen Kompe-
tenzen der Beschäftigten zu erhöhen und auf diese Weise auf längere Sicht 
Entlassungen zu verhindern.

E	 Zielgruppe sind zum einen ältere (ab dem 45. Lebensjahr) und gering qualifi-
zierte Beschäftigte in Unternehmen, die einen festgestellten Qualifizierungs-
bedarf haben und einen Berufsabschluss oder eine zertifizierte Teilqualifika-
tion erwerben möchten. Für die Zeit der Teilnahme an einer Weiterbildungs-
maßnahme muss weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt bestehen.

	 Ergänzungen/Änderungen durch das Konjunkturpaket II für 2009 und 2010: 
Im Rahmen von WeGebAU können grundsätzlich zukünftig Qualifizierungs-
kosten für alle qualifizierten Beschäftigten unabhängig von Alter und Be-
triebsgröße übernommen werden. Dies gilt für Arbeitnehmer, deren Berufs-
abschluss zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens vier Jahre zurück-
liegt und für Arbeitnehmer, die in den letzten vier Jahren an keiner öffentlich 
geförderten Weiterbildung teilgenommen hat.

E	 Der Förderumfang bei WeGebAU kann bei gering qualifizierten Beschäftig-
ten ein Arbeitsentgeltzuschuss von bis zu 100 % und die Übernahme der ex-
ternen Maßnahmenkosten, wenn die Qualifikation nach Anerkennungs- und 
Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zertifiziert ist, beinhalten. 

	 Ältere Arbeitnehmer, die in einem Betrieb mit maximal 250 Arbeitnehmern 
beschäftigt sind, erhalten die Kosten der Weiterbildung (Lehrgangskosten/
Fahrtkosten/Zuschuss zu notwendigen übrigen Weiterbildungskosten). 

	 Dieses Programm wurde in Zeiten voller Auftragsbücher von den Betrieben 
nur eingeschränkt genutzt. Die Freistellung der Mitarbeiter für Weiterbildung 
war trotz der Kostenübernahme der Weiterbildungskosten und des Lohnaus-
falls durch die Arbeitsagenturen vielen Arbeitgebern nicht möglich.

	 Bei zurückgehender Auslastung der Produktion sollte jetzt eher die Zeit dafür 
zur Verfügung stehen. Deshalb möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal 
für dieses Programm werben.Auch für längere Maßnahmen stehen Finanz-
mittel zur Verfügung. Das Programm WeGebAU kann jedoch nicht von Be-
schäftigten genutzt werden, die Kurzarbeitergeld beziehen.
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Nun zum Thema Qualifizierung während der Kurzarbeit:

Die Zeit der Freistellung während der Kurzarbeit bietet die Möglichkeit für 
Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, sich zu qualifizieren und so ihre Beschäf-
tigungsfähigkeit zu verbessern. Für andere Arbeitnehmer ist dies eine Chance, 
sich für die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu rüsten.

E	 Sofern die Voraussetzungen vorliegen, wird das Kurzarbeitergeld auch wäh-
rend einer Qualifizierung weiter gewährt.

	 Förderung der beruflichen Weiterbildung während Kurzarbeit

E	 Das Ziel der Förderung ist es, die beruflichen Qualifikationsdefizite bei gering 
qualifizierten Beschäftigten zu beheben, um den sich ständig verändernden 
Anforderungen im Berufsleben gerecht zu werden. Durch die Vermittlung 
beruflicher Kenntnisse und das Nachholen beruflicher Abschlüsse bzw. (Teil)
Qualifikationen soll der berufliche Status gesichert werden.

E	 Förderungsfähig sind alle gering qualifizierten Bezieher von Kurzarbeitergeld, 
ohne einen Berufsabschluss sowie Beschäftigte, die bereits seit mehr als vier 
Jahre eine Tätigkeit ausüben, für die sie keinen Berufsabschluss haben. Die-
sen können sie in der Weiterbildung erwerben oder sich dafür teilqualifizie-
ren lassen. 

E	 Voraussetzung für die Förderung der Maßnahme ist, dass der Arbeitnehmer 
vor Beginn der Bildungsmaßnahme bei der Agentur für Arbeit beraten wur-
de und die Qualifizierungsmaßnahme im Rahmen der AZWV anerkannt ist. 
Die Bildungsmaßnahme kann innerhalb der voraussichtlichen Bezugsdauer 
des Kurzarbeitergeldes abgeschlossen werden.

E	 Die Agentur für Arbeit erstattet dabei die kompletten Lehrgangskosten und 
bezuschusst Fahrt- und Kinderbetreuungskosten.
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Qualifizierung mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds
E	 Bei der Qualifizierung mit Mitteln aus dem europäischen Sozialfonds ist die 

Zielsetzung die Phase der Kurzarbeit zur Qualifizierung zu nutzen, berufliche 
Kenntnisse zu optimieren und auf das aktuelle Niveau anzupassen.

E	 Gefördert werden qualifizierte Arbeitnehmer, die in ihrem gelernten Beruf 
arbeiten. Es werden Fortbildungen bezuschusst, in denen sie berufsbezoge-
nes Wissen erlernen oder Qualifikationen erwerben, die sie auch in anderen 
Berufsfeldern auf dem Arbeitsmarkt einsetzen können.

E	 Ähnlich wie bei der Förderung für Geringqualifizierte ist die Voraussetzung, 
dass der Arbeitnehmer vor Beginn der Bildungsmaßnahme bei der Agentur 
für Arbeit beraten wurde und die Qualifizierungsmaßnahme des Bildungsträ-
gers im Rahmen der AZWV anerkannt ist. Gefördert werden darüber hinaus 
auch Qualifizierungen, die im eigenen Betrieb mit eigenem Personal durch-
geführt werden. Weiterhin soll die Bildungsmaßnahme innerhalb der voraus-
sichtlichen Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes abgeschlossen werden.

E	 Von den anerkannten Lehrgangskosten werden bei Fortbildungen mit allge-
mein auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Kenntnissen grundsätzlich 60 % er-
stattet und bei betriebsspezifischen Fortbildungen 25 %. Eine Erhöhung auf 
maximal 80 % der anerkannten Lehrgangskosten ist bei Arbeitnehmern klei-
nerer und mittlerer Unternehmen sowie bei schwerbehinderten oder be-
nachteiligten Arbeitnehmern möglich.

E	 Seit dem 1. Januar 2009 fördert die Arbeitsagentur Qualifizierungsmaßnah-
men während der Kurzarbeit. Entsprechende Informationen erhalten Sie auf 
den Internetseiten der Arbeitsagentur (s. u.).

Qualifizierung während der Kurzarbeit
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Die Unternehmen sollten frühzeitig auf die Arbeitsagenturen zugehen, um 
hier ihre Möglichkeiten in einer Beratung zu klären. Ergänzende Informationen 
finden Sie im Internet:

Informationen für Arbeitgeber: 
E	 www.arbeitsagentur.de > Finanzielle Hilfen > Weiterbildung 

Informationen für Bürgerinnen und Bürger: 
E	 www.arbeitsagentur.de > Bürger & Bürgerinnen 

Übersicht über Weiterbildungsangebote in KursNET: 
E	 www.arbeitsagentur > kursnet

Informationen zum Programm WeGebAU: 
E	 www.arbeitsagentur.de > Finanzielle Hilfen > Weiterbildung  
	 > Arbeitgeberinformationen

Den Ansprechpartner für Ihren Betrieb in Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit 
erreichen Sie, sofern nicht bekannt, unter  01801 / 66 44 66 .
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Die Fachkräftekrise nach der  
Finanz- und Wirtschaftskrise

Experten sind sich einig, dass nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der 
nächste Aufschwung durch den Arbeits- und Fachkräftemangel ausgebremst 
werden könnte. Das bestätigt auch die aktuelle Konjunkturumfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Darin sieht jedes siebte 
Unternehmen in Deutschland in einem Fachkräftemangel das größte Risiko für 
den kommenden Aufschwung. Daher setzen viele Unternehmen aus verständ-
lichem Eigeninteresse auf das Arbeitsmarktinstrument Kurzarbeit, denn Sie wis-
sen, dass es sehr schwierig und teuer wird, zukünftig ähnlich eingearbeitete 
und spezialisierte Arbeits- und Fachkräfte zu finden. Vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung wird sich einerseits das Angebot an jungen Fach-
kräften verknappen. Andererseits werden sich durch die zunehmende Alterung 
der Betriebsbelegschaften die Renteneintritte in den nächsten Jahren deutlich 
erhöhen. Somit ist mit einem umsichgreifenden Verlust von Fachkräften in den 
Betrieben zu rechnen. Aus diesen sich verändernden Arbeitsmarktbedingungen 
ergibt sich ein dringender Bedarf zur Entwicklung neuer Strategien zur Siche-
rung der Arbeits- und Fachkräfte. Deshalb empfiehlt es sich so lange wie mög-
lich an Fachkräften festzuhalten und die Kurzarbeit auszuschöpfen. 
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Neue betriebliche Personalstrategien

In vielen kleinen und mittleren Betrieben wird zumeist aus Kosten- und Perso-
nalgründen kein zukunftsorientiertes und vorausschauendes Personalmanage
ment betrieben. Oftmals reagiert man hier nur kurzfristig auf aktuelle und akute 
Situationen, was sich negativ auf den künftigen Mangel an Arbeits- und Fach-
kräften auswirken kann. Daher ist eine Neuausrichtung der Personalpolitik in 
Hinblick auf die zukünftige Herausforderung absolut notwendig. Dies beinhal-
tet die Entwicklung neuer Instrumente zur Personalrekrutierung mit speziellem 
Fokus auf den in der Vergangenheit vernachlässigten Themengebieten. Die be-
trieblichen Optionen umfassen dabei drei Handlungsfelder:

Eine vorausschauende Personalrekrutierung•	
Eine langfristige Mitarbeiterbindung durch Gestaltung von  •	
attraktiven Arbeitsbedingungen
und die Optimierung der innerbetrieblichen Qualifizierung  •	
und des Wissensmanagements.

Personalrekrutierung

Ein wichtiges Handlungsfeld, um den Fachkräftemangel in Unternehmen zu 
vermeiden ist die Überprüfung der bisherigen Vorgehensweise bei der Perso-
nalgewinnung. Ein Ansatzpunkt zur Verringerung von zukünftigen Rekrutie-
rungsproblemen bietet sich in der frühen Bindung von Fachkräften durch ein 
eigenes Ausbildungsengagement junger Schulabgänger an. Dabei empfiehlt es 
sich verstärkt auf Instrumente zurückzugreifen, die darauf abzielen, für sich zu 
werben und potentielle Bewerber frühzeitig an sich zu binden, z.B. durch Aus-
legen von Firmenbroschüren in Schulen, Teilnahme an Berufsinformationstagen 
oder Ausbildungsmessen sowie sonstigen Werbemaßnahmen bei Arbeitsagen-
turen, Kammern und Verbänden. 

Die Gewinnung von Hochschulabsolventen kann durch die Kontaktaufnah-
me zu Universitäten und Fachhochschulen erleichtert werden. Dabei sollte auf 
eine langfristig angelegte Kooperation gesetzt werden und diese durch die Ver-
gabe von Praktika, Trainee-Stellen und Diplomarbeiten verfestigt werden.

Trotz des von Unternehmen propagierten Ingenieurmangels gibt es eine 
nicht unbeachtliche Zahl von entsprechend qualifizierten älteren Arbeitslosen. 
Die Beschäftigungsquote der über 55jährigen in Deutschland liegt unter dem 
OECD-Durchschnitt bei 50 % und hier gibt es also gleichfalls einen erheblichen 
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Nachholbedarf. Das scheint ein Indiz zu sein, dass auch die Neueinstellung von 
Älteren im Unternehmen eine noch nicht ausgeschöpfte Strategie sein kann, um 
Stellenbesetzungsproblemen vorzubeugen oder sie zu lösen. Ähnliches gilt für 
Arbeitslose oder Berufsrückkehrer, die häufig trotz guter Qualifikation und ho-
her Motivation Probleme haben, einen Arbeitsplatz zu finden.

Gestaltung von attraktiven Arbeitsbedingungen

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist in Zukunft eine Si-
tuation, in der ältere Mitarbeiter durch Jüngere ersetzen werden, eher unwahr-
scheinlich. Konsequenterweise müssen Unternehmen neue Strategien entwer-
fen, wie sie Arbeitsbedingungen attraktiv gestalten und die Beschäftigungsfä-
higkeit ihrer Mitarbeiter erhalten können. Dies umfasst ein breites Spektrum 
an Maßnahmen vom Arbeits- und Gesundheitsschutz bis hin zur Übertragung 
anderer Arbeitsaufgaben im Unternehmen. 

Eine langfristige und erfolgreiche Bindung von Arbeits- und Fachkräften 
hängt entscheidend von der Attraktivität des Unternehmens und der Ausge-
staltung der Qualität der Arbeitsplätze ab. Neben monetären Anreizen sind es 
insbesondere die immateriellen Anreize, die Fachkräfte lange an ein Unterneh-
men binden. Darunter zählen:

Die Unternehmenskultur (Wertschätzungskultur, Informationskultur…),•	
die Sicherheit des Arbeitsplatzes (unbefristete Arbeitsverträge…)•	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf (flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeit- •	
konten…)
Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten (auch für Ältere)•	

Ein weiterer Faktor guter Arbeitsbedingungen, der in Unternehmen stärker 
verankert werden muss, ist der Austausch von Erfahrungswissen und fachlichem 
Know-how zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern. Durch den Aufbau von 
altersgemischten Teams kann dies gewährleistet werden und zugleich eine Ent-
lastung Älterer von körperlich beanspruchenden Arbeiten erreicht werden.

Die Gestaltung von attraktiven Arbeitsbedingungen für Beschäftigte muss 
nicht automatisch mit erhöhten Kosten verbunden sein, sondern im Gegenteil: 
die Bindung qualifizierter Fachkräfte wird erhöht und die Rekrutierung neuer 
Arbeitskräfte erleichtert.
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Innerbetriebliche Qualifikationsangebote

In vielen Unternehmen ist leider noch nicht angekommen, dass Aus- und 
Weiterbildung Zukunftsinvestitionen und nicht nur Kostenfaktoren sind. Eine 
langfristige und intensive Anstrengung der Aus- und Weiterbildungstätigkei-
ten wird aus betrieblicher Sicht zur Deckung des Fachkräftebedarfs sehr wich-
tig werden, um unternehmensintern den erforderlichen Qualifikationsbedarf zu 
decken. Der einfachste Weg für Unternehmen um Fachkräfte zu rekrutieren ist, 
selbst den geeigneten Nachwuchs auszubilden. Bereits ausgebildete Fachkräfte 
vom Arbeitsmarkt zu rekrutieren ist nicht nur schwer, sondern auch teuer ge-
worden. In vielen Betrieben werden Fachkräfte durch hohe Gehälter angewor-
ben. In solchen Fällen fahren Ausbildungsbetriebe oft günstiger. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) ermittelte in einer Studie die Kos-
ten für die Akquisition und Integration neuer Mitarbeiter. Dabei unterscheiden 
sich die Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten zwischen den Betrieben stark. 
Die Fachkräfterekrutierung durch die Suche nach Auszubildenden ist deutlich 
günstiger, als die Suche nach ausgebildeten Facharbeitern über Anzeigen und an-
dere Rekrutierungsinstrumente. In der Summe ergeben sich durchschnittlich 7.064 
E Einsparungspotenzial für Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleis-
tung, die selbst ausbilden. Somit ist ein eigenes Ausbildungsprogramm ein wichti-
ger Weg, bei vertretbaren Kosten, Talente an das Unternehmen zu binden. Es geht 
eben nicht nur um Einsparungspotenziale, sondern vielmehr um die Frage, ob Un-
ternehmen künftig überhaupt die erforderlichen Fachkräfte bekommen.

Neben der Ausbildung gilt die innerbetriebliche Qualifikation als entschei-
dender Baustein zur Sicherung des Fachkräftebedarfs eines Unternehmens. 
Hierbei bieten betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen die entsprechenden/
adäquaten Möglichkeiten, 

die Qualifikation der Mitarbeiter an veränderten Anforderungen im Rahmen•	   
einer Anpassungsqualifikation zu erfüllen, 
die ständige Fortentwicklung des Aufgabenbereiches im Rahmen einer Er-•	
haltungsqualifizierung nachzuvollziehen 
oder beim Wegfall von Arbeitsaufgaben durch eine Umqualifizierung andere •	
gleichwertige oder höherwertige Arbeitsaufgaben zu übernehmen. 

Genau deshalb sollten die Phasen der Kurzarbeit dazu genutzt werden, um 
notwendige Weiterbildungsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Aktuell gibt es 
durch das Konjunkturpaket II mehrere Programme der Bundesregierung zur 
finanziellen Unterstützung betrieblicher Qualifizierung. Durch sinnvolle Weiter
bildungsmaßnahmen in der Kurzarbeit können Unternehmen gestärkt aus der 
Krise herauskommen und den Fachkräftemangel durch eigenes qualifiziertes 
Personal günstig vermeiden.
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Mitbestimmung bei Kurzarbeit  
und Qualifizierung
Mine Takkaci-Gros, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Koblenz

Kurzarbeit ist ein Instrument zur Erhaltung des Arbeitsplatzes um den Preis 
eines vorübergehenden Einkommensverzichts der betroffenen Beschäftigten. 
Der zeitweilige Einkommensverzicht wird durch Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung und damit der Beitragszahler teilweise ausgeglichen. Daher stellt 
zum einen der Gesetzgeber im SGB III, §§ 169 ff. Mindestanforderungen an den 
Umfang des Arbeitsausfalls und unterwirft zum anderen die Einführung von 
Kurzarbeit der Mitbestimmung des Betriebsrats (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG). 

Bei einem Arbeitsausfall unterhalb der Mindestschwellen – ein Drittel der 
Beschäftigten und mindestens 10 % Entgeltausfall – wird keine Hilfe gewährt; 
die Betriebe müssen das Beschäftigungsproblem mit „Bordmitteln“ lösen (Be-
triebsrisiko). Soweit diese Lösungen Personalmaßnahmen betreffen, greifen die 
entsprechenden kollektivrechtlichen oder individualrechtlichen Regelungen.

Die Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kurzarbeit ergibt sich daraus, dass 
bei Einführung von Kurzarbeit „über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg“ in de-
ren tarif- bzw. arbeitsrechtliche Ansprüche eingegriffen wird. Die Beschäftigten 
haben gegenüber dem Arbeitgeber einen Lohn- oder Gehaltsanspruch, der 
nun aus Gründen, die die Beschäftigten in aller Regel nicht zu vertreten haben, 
vorübergehend gekürzt werden soll. Dies aber würde ja nichts anderes als 
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einen Eingriff in die Rechte eines anderen bedeuten 
und wäre ohne Zustimmung des Betroffenen (Ände-
rungskündigung) unzulässig. Würde der betroffene 
Mitarbeiter gegen die Lohn- oder Gehaltskürzung 
klagen, bekäme er vor jedem Arbeitsgericht Recht. 

In Betrieben ohne Betriebsrat kann der Arbeit-
geber Kurzarbeit nur auf einzelvertraglicher Grund-
lage (Änderungsvereinbarung oder -kündigung) ein-
führen. 

Die Mitbestimmung des Betriebsrats verhindert 
genau das, indem er stellvertretend für die Beschäf-
tigten sich einen eigenen Eindruck von dem Arbeits-
ausfall und der Eignung und dem erforderlichen Um-
fang der Kurzarbeit verschafft. Dieser fließt in eine 

Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ein, die zusammen mit dem Antrag auf 
Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur einzureichen ist. Auf der Grundlage der Ver-
einbarung mit dem Betriebsrat ist es dann erlaubt – zur Abwendung eines an-
derenfalls drohenden Arbeitsplatzverlustes – in die Rechte aus den jeweiligen 
Arbeitsverträgen einzugreifen. 

Damit die Vereinbarung über Kurzarbeit ihre zwingende Wirkung gegenüber 
den betroffenen Mitarbeitern entfalten kann, muss sie den Vorschriften des § 77 
BetrVG genügen. Eine formlose Regelungsabrede reicht dazu nicht aus. 

Beispielsweise genügt die Formulierung „Die von der Kurzarbeit betroffe-
nen Mitarbeiter werden auf Listen an den üblichen Anschlagstafeln namentlich 
ausgehängt. Die Ausfallzeiten sind daraus ersichtlich“ allenfalls den Mitbestim-
mungsrechten nach § 87 Abs. 1 BetrVG, hebt aber nicht die Arbeitspflicht und 
den Vergütungsanspruch solcher Beschäftigter auf, die der Kurzarbeit wider-
sprechen. 

Unwirksam ist auch, wenn der Betriebsrat den Arbeitgeber ermächtigt, den 
Umfang der Kurzarbeit und den davon betroffenen Personenkreis eigenständig 
zu bestimmen. Unwirksam ist ferner 
eine Betriebsvereinbarung, die die 
tarifvertraglich festgelegte Ansage-
frist missachtet. Laut Manteltarifver-
trag beträgt die Ansagefrist sieben 
Tage. Kurzarbeit kann also nicht für 
den nächsten Tag erklärt werden. 
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Der § 77 BetrVG verlangt von einer Betriebsvereinbarung, damit sie wirk-
sam ist:
E	 Die Vereinbarung muss schriftlich festgehalten werden. Die gemeinsame 

Unterzeichnung einer Kurzarbeitsanzeige durch Arbeitgeber und Betriebs-
rat genügt nicht. 

E	A rbeitgeber und Betriebsrat müssen auf dem gleichen Schriftstück unter-
zeichnen.

E	 Die Vereinbarung ist nur gültig, wenn der unterzeichnende Betriebsrats
vorsitzende durch einen Beschluss des Betriebsrats dazu ermächtigt ist. Bei 
Fehlen eines Beschlusses kann dieser ausdrücklich oder stillschweigend 
nachgeholt werden.

Grundsätzlich können Arbeitgeber bzw. Betriebsrat auch bei Kurzarbeit ihre 
Einführung verlangen und, wenn es zu keiner Vereinbarung durch Verhand-
lungen kommt, einen Einigungsstelle dazu einrichten, die die Einführung von 
Kurzarbeit durch einen Spruch erzwingen kann. Praktische Bedeutung könnte 
dieser Fall bekommen, wo es um unterschiedliche Einschätzungen der künfti-
gen Wirtschaftsentwicklung geht. Wenn etwa die Geschäftsleitung davon aus-
geht, dass ein Auftragsrückgang langfristig oder dauerhaft ist und also Personal 
abgebaut werden muss, der Betriebsrat aber die Mei-
nung vertritt, dass der Arbeitsausfall nur vorüberge-
hend ist und folglich Kurzarbeit eine geeignete Maß-
nahme zur Beschäftigungssicherung ist, könnte eine 
Einigungsstelle als neutrale Instanz diese Auseinan-
dersetzung beenden. 

Im Anhang zu dieser Broschüre ist eine Muster-
betriebsvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit 
wiedergegeben. Wie alle Mustervereinbarungen ver-
mag sie nicht sämtliche betrieblichen Besonderheiten 
zu berücksichtigen. Ich bitte daher darum, sie vor al-
lem als Ideengeber und Gedächtnisstütze für zu tref-
fende Regelungen anzusehen.

Ich weise insbesondere auf die darin in § 3 vorgeschlagene Regelung zur 
Zahlung des Kurzarbeitergelds hin, besonders dann, wenn die Arbeitsagentur 
das Kurzarbeitergeld ablehnt.
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Abschließend noch einige Bemerkungen zur Mitbestimmung bei Qualifizie-
rungsmaßnahmen.

Grundsätzlich hat der Betriebsrat in Angelegenheiten der Berufsbildung nach 
§§ 96 und 97 BetrVG lediglich ein Beratungs- und Vorschlagsrecht. Die Mit
bestimmung „erstarkt“ jedoch dann, wenn der Arbeitgeber 
E	 Maßnahmen geplant oder durchgeführt hat, „die dazu führen, dass sich die 

Tätigkeit der betroffenen Arbeitnehmer ändert und ihre beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten zur Erfüllung ihrer Ausgaben nicht mehr ausreichen“ 
(§ 97 Abs. 2), oder

E	 Maßnahmen der betrieblichen oder außerbetrieblichen Berufsbildung durch-
führt (§ 98).

In diesen Fällen kann der Betriebsrat 
E	 bei der Einführung von Berufsbildungsmaßnahmen für die betroffenen Be-

schäftigten mitbestimmen (§ 97 Abs. 2),
E	 Personen, die mit der Durchführung der Bildungsmaßnahmen beauftragt 

werden sollen, widersprechen oder ablehnen (§ 98 Abs. 2),
E	 Beschäftigte oder Beschäftigtengruppen für die Teilnahme vorschlagen (§ 98 

Abs. 3).

Die Mitbestimmung des Betriebsrats bei Qualifizierung bezieht sich also nicht 
auf das „Ob“, sondern auf das „Wie“ der Maßnahmen. 

Einen indirekten Zwang zur Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen 
für einzelne Arbeitnehmer kann der Betriebsrat über sein Widerspruchsrecht 
bei Kündigungen ausüben. Nach § 102 Abs. 3 Nr. 4 BetrVG kann er einer Kündi-
gung widersprechen, wenn „die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach 
zumutbaren Umschuldungs- oder Fortbildungsmaßnahmen möglich ist“.

Bei Kurzarbeit, deren Einführung der Betriebsrat zustimmen muss, kann er 
seine Zustimmung davon abhängig machen, dass während der Kurzarbeit Qua-
lifizierungsmaßnahmen für die betroffenen Arbeitnehmer durchgeführt werden. 
Damit hierbei mehr als nur allgemeine Absichten erklärt werden, sollte sich der 
Betriebsrat frühzeitig ein Bild von dem Weiterbildungsbedarf und der -bereit-
schaft der Beschäftigten machen, um in die Verhandlungen konkrete Vorschlä-
ge einbringen zu können.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen (worauf Frau Birk bereits hingewiesen 
hat), dass es nach der gegenwärtigen Rechtslage nicht möglich ist, während der 
Kurzarbeit WeGebAU-geförderte Qualifizierungsmaßnahmen für ältere oder 
gering qualifizierte Beschäftigte durchzuführen. Qualifizierungsmaßnahmen 
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während der Kurzarbeit muss der Arbeitgeber bezahlen. Allenfalls können die 
Kosten der Maßnahmen (z.B. Teilnahmegebühren) bezuschusst werden. 

Bei Betriebsänderungen – womit wir allerdings das Thema Kurzarbeit ver-
lassen – kann der Arbeitgeber im Interessenausgleich und Sozialplan verpflich-
tet werden, Transfermaßnahmen durchzuführen oder sich an einer Transfer-
gesellschaft zu beteiligen. Diese führt Qualifizierungsmaßnahmen für die be-
troffenen Arbeitnehmer nach ihrem Übertritt in die Transfergesellschaft durch 
(§ 216b SGB III). 

Herr Ackermann vom ZAB wird darauf im Folgenden näher eingehen.

Informationen zur Rechtsprechung bei Kurzarbeit

E	 www.juris.de > Suche mit Stichwort „Kurzarbeit“

E	 www.zap-verlag.de > Produkte > Suche mit Stichwort „Kurzarbeit“ 
und „alle Seiten“

Beide Informationsdienste sind kostenpflichtig.
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Transfermaßnahmen und Qualifizierung

Markus Ackermann,  
	Z entrum für Arbeit und Bildung gGmbH

Transfermaßnahmen kommen dann zum Einsatz, wenn der Arbeitsausfall un-
vermeidlich und dauerhaft ist. Bei aller Ähnlichkeit in der Handhabung des Kug 
bei „normaler“ Kurzarbeit und bei Transfergesellschaften: Der entscheidende 
Unterschied besteht in der Frage der Dauer des Arbeitsausfalls. Mit anhalten-
der Dauer der Krise werden sich eine Reihe von Unternehmen gezwungen se-
hen, die Zahl der Mitarbeiter an das geringere Auftragsvolumen anzupassen, 
sprich: Personal zu entlassen. 

Kug hat dann nicht mehr die Aufgabe, Arbeitslosigkeit durch Personalkosten-
entlastung zu vermeiden, sondern die von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbei-
ter auf neue Arbeitsplätze bei anderen Betrieben zu vermitteln. Die Perspektive 
der Beschäftigten ist nicht mehr, ihren Arbeitsplatz zu behalten, sondern einen 
neuen zu bekommen. In solchen Fällen können Transfergesellschaften einge-
richtet werden, die die betroffenen Arbeitnehmer auf vielfältige Weise dabei 
unterstützen, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Die möglichen Hilfen sind in 
der folgenden Abbildung zusammengestellt:
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Wie kommt nun eine Transfergesellschaft zustande? 
Voraussetzungen sind:
E	 eine Betriebsänderung (mit Interessenausgleich und Sozialplan)
E	 Zusammenfassung der von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeiter in einer 

betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit
E	 eine bestehende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
E	 die Teilnahme an einer Profilingmaßnahme.1

1	  Analyse der Stärken und Schwächen (Eingliederungsaussichten) der Teilnehmer. Beim Eintritt in eine 
Transfergesellschaft vor dem Übergang vorgeschrieben.

 neuer 
Arbeitsplatz

■  Präsenz vor Ort für  

Verwaltung und Beratung

■  

■  Kenntnisse des regionalen  

Arbeitsmarktes

■  Projektabschluss

    branchen-
   spezifische
Fachfortbildung

Zeitliche und  
inhaltliche Terminierung 
der Beratungsgespräche

                 Individuelle
Beratung/Coaching

                     Zielver-
               einbarungen  
                 mit Transfer-
                     mitarbeiter

                    prozess-
            begleitende 
          Workshops 
     zu aktuellen 
  Themen und 
 Feedback

Erfahrungsaustausch 
 

     über den aktuellen 
            Entwicklungsstand

Informationen 
 

  zur Existenz-
 

    gründung

    Unterstützung  
bei der Stellensuche

Angebote der Transfergesellschaft

Betreuungsangebot

Serviceangebot

Quelle: Arbeitsagentur Hamburg, Transferleistungen mit Konzept, 2007
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Unter diesen Voraussetzungen gewährt die Arbeitsagentur ein sog. Transfer-
Kug für längstens 12 Monate (§ 216b SGB III). Das Transfer-Kug entspricht etwa 
60 bzw. 67 % des Netto-Entgelts, das der Mitarbeiter in der Transfergesellschaft 
erhält. Eine Zuzahlung (z.B. auf 80 % des Nettoentgelts), Sozialversicherungs
beiträge und das Urlaubs- und Feiertagsentgelt sowie auch die Kosten der 
Trägerstruktur muss seitens des Unternehmens aufgebracht werden.

Dafür werden in der Regel die Kündigungslöhne sowie Sozialplanmittel ein-
gebracht und die Infrastruktur für die Transfergesellschaft wird vom entlassen-
den Unternehmen bereitgestellt.

Die Errichtung einer Transfergesellschaft wird als ein Punkt im Interessen-
ausgleich und Sozialplan aufgenommen. Die Verträge des Unternehmens mit 
der Transfergesellschaft und die der Transfergesellschaft mit den Mitarbeitern 
(Arbeitsverträge) sollten darin als Anlage aufgenommen werden. Bei Vorliegen 
dieser Voraussetzungen wird mit den interessierten Mitarbeitern üblicherwei-
se ein dreiseitiger Vertrag abgeschlossen, den der Mitarbeiter, die Transfer
gesellschaft als neuer und das entlassende Unternehmen als alter Arbeitgeber 
unterzeichnen.

Der Übergang des Arbeitsverhältnisses in eine Transfergesellschaft kann nur 
im Einvernehmen mit den betroffenen Arbeitnehmern erfolgen; ein Zwang zum 
Wechsel besteht nicht. Der Übergang hat auch zur Folge, dass bislang beste-
hende Tarifbindungen entfallen, es sei denn, deren Fortbestand wird freiwillig 
vereinbart. Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung gehen ebenfalls nicht 
auf die Transfergesellschaft als neuen Arbeitgeber über.

Die Sperrzeitregelungen, die normalerweise bei einem Aufhebungsvertrag 
greifen, treten bei einem Übergang in eine Transfergesellschaft nicht ein, da die 
Arbeitsaufgabe eben nicht durch den Arbeitnehmer veranlasst wurde.

Die Vorteile einer Transfergesellschaft für die Mitarbeiter sind:

Vermeidung von Arbeitslosigkeit•	
Bewerbung noch aus dem bestehenden Beschäftigungsverhältnis•	
professionelle Hilfe für den beruflichen Neuanfang•	
aktive Nutzung von Freistellungszeiten•	
keine finanziellen Einbußen bei Teilnahme an Transfermaßnahmen•	
Sozialplanmaßnahme ist mit keiner Entscheidung gegen eine •	
Abfindung verbunden
keine Anrechnung der Verbleibsdauer in der Transfergesellschaft •	
auf die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld bei eventuell an-
schließender Arbeitslosigkeit.
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Vorteile hat eine Transfergesellschaft auch für Arbeitgeber:

Imagegewinn trotz betrieblich notwendiger Personalanpassung•	
Dokumentation der Verantwortung des Arbeitgebers für die Arbeitnehmer•	
Nutzung eines flexiblen, innovativen Instruments•	
Vermeidung von Kündigungsschutzklagen durch ein entsprechendes •	
arbeitsvertragliches Konstrukt.

Nach dem Übergang in eine Transfergesellschaft beinhaltet die Mitarbeiter-
betreuung in der Regel folgende Hilfen:

Beginn der Aufnahmegespräche •	
Einzelberatungsangebote•	
Erstellung der Qualifikationsprofile der Mitarbeiter •	
Erstellung der Bewerbungsunterlagen für die Mitarbeiter •	
Hinweise auf regionale sowie überregionale Stellenangebote •	
Qualifizierungs- und aktive Bewerbungsphase•	
Arbeitsvermittlung•	
Probearbeit, Arbeitsaufnahme bei jederzeitigem Rückkehr-•	
recht.

Vor allem die Qualifizierung der Mitarbeiter spielt in der Tätigkeit einer 
Transfergesellschaft eine zentrale Rolle. Beispiele für Qualifizierungsmaßnah-
men sind:

ADR-Gefahrgutscheine, Alphabetisierungskurse, Bewerbungs- und •	
Orientierungsseminare
C++-Schulungen, CAD-Kurse, Call-Center-Schulungen, CNC-Lehrgänge•	
EDV-Anwendungsschulungen, Erwerb von Lkw-/Pkw-Führerscheinen•	
Existenzgründungsseminare, Lager/Logistik-Schulungen, Mechatronik/•	
Fachkraft für Steuerungstechnik
Netzwerktechnik, Pneumatik/Hydraulik-Lehrgänge, Qualitätsmanagement•	
REFA-Fachmann, SAP-Anwenderschulungen, Schweißkurse•	
Sprachkurse (Englisch, Deutsch, Italienisch), SPS-Kurse•	
Staplerscheine, Stenotypistin oder •	
verschiedene Metallverarbeitungslehrgänge.•	
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Weitere Anregungen für Qualifizierungsmaßnahmen und einen Anbieter
überblick gibt der „Bildungskatalog für Beschäftigte in der Metropolregion 
Rhein-Neckar“, der gemeinsam von den Arbeitsagenturen Ludwigshafen und 
Landau (auf rheinland-pfälzischer Seite) 2007 herausgegeben wurde. Der Bil
dungskatalog kann auf der Internetseite der Arbeitsagentur heruntergeladen 
werden.

Abschließend möchte ich noch ein Wort zur Bedeutung der Betriebsräte bei 
der Einrichtung einer Transfergesellschaft sagen. Ohne den Betriebsrat als Mul-
tiplikator und Befürworter einer Transfergesellschaft findet diese keine Akzep-
tanz in der Belegschaft. Die Entscheidung zur Einrichtung einer Transfergesell-
schaft fällt der Betriebsrat im Rahmen eines Transfersozialplans stellvertretend 
für die Belegschaft. Die Ausstattung einer Transfergesellschaft – etwa bei der 
Zuzahlung – kann zu Lasten der Abfindungszahlungen gehen. Der Betriebsrat 
muss sich daher von dem „Mehrwert“ einer Transfergesellschaft für die Mitar-
beiter selbst überzeugen und überzeugt sein. 

Nach den Erfahrungen des ZAB ist eine Transfergesellschaft bei Personalab-
bau immer besser als ausschließliche Abfindungszahlungen. Die Vermittlungs-
quoten von Transfergesellschaften können durchaus bei 70 % liegen und auf 
lange Sicht bringt ein neuer Arbeitsplatz auch finanziell mehr als eine entspre-
chende Abfindungszahlung.

Entwicklung der Transfergesellschaften seit 2008 in RLP

Bereits im Jahr 2008 war man für 2009 davon ausgegangen, dass es eine 
verstärkte Nachfrage nach Transfergesellschaften geben würde. Die Progno-
sen wurden allerdings noch einmal durch die tatsächlichen Entwicklungen in 
2009 übertroffen. 

Teile der in Transfergesellschaften unter-
gekommenen Arbeitnehmer, die im Grunde 
ihren Arbeitsplatz bereits verloren haben, 
werden erst Mitte/Ende des Jahres in den 
Arbeitsmarktstatistiken auftauchen. Zudem 
werden auch im Jahr 2010 im Zuge der Wirt-
schaftskrise die Gründungen von Transferge-
sellschaften vermutlich weiter zunehmen.
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IG BCE zur Kurzarbeit

Aktive Beschäftigungssicherung
Quelle: KOMPAKT 5, 2010 / www.igbce.de

XIV/7 – 21.04.2010 – Chemie-Tarifabschluss

Wichtigstes Ziel gewerkschaftlicher Politik in der Krise ist die Beschäftigungs-
sicherung. Diese Aufgabe ist bislang gut gemeistert – in der chemischen Indus-
trie ist es zu keinen Massenentlassungen gekommen. Dieser Weg wird fortge-
setzt, IG BCE und Betriebsräte kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Deshalb wurde 
mit den Arbeitgebern jetzt das „Krisenbündnis Chemie – Brücken für Beschäf-
tigung und Wettbewerbsfähigkeit“ geschlossen. Darin ist festgelegt, dass alle 
arbeitsmarkt- und tarifpolitischen Möglichkeiten ausgereizt sein müssen, ehe 
betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden können. Arbeitszeit-
korridor, Teilzeitarbeit, Kurzarbeit und Qualifizierung lauten einige Überschrif-
ten des umfangreichen Maßnahmepakets.

Brückenschlag 2010: Von der Krise in den Aufschwung

Die Beschäftigten der chemischen Industrie erhalten eine Einmalzahlung bis 
zu 715 E. Dazu kommt in florierenden Unternehmen ein Konjunkturbonus bis 
zu 260 E. Der Tarifvertrag „Zukunft durch Ausbildung“ ist fortgeschrieben und 
garantiert ein hohes Ausbildungsniveau bis 2013. Die Übernahme nach der 
Ausbildung wird gezielt finanziell gefördert. Um die Beschäftigung stabil zu hal-
ten, haben die Chemie-Sozialpartner ein „Krisenbündnis Chemie – Brücken für 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“ geschlossen. Auf dieses Tarifabkom
men haben sich IG BCE und Chemie-Arbeitgeber nach zweitägigen Verhand
lungen am Mittwoch (21. April) in Würzburg geeinigt. Die Tarifverträge der che-
mischen Industrie gelten für rund 1.900 Betriebe mit 550.000 Beschäftigen.

Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie 
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Das Ergebnis im Einzelnen:

Einmalzahlungen

Die Beschäftigten erhalten eine Einmalzahlung. Diese Einmalzahlung orien-
tiert sich in ihrer Höhe an den unterschiedlichen Arbeitszeitformen einzelner 
Arbeitnehmergruppen. Sie beträgt für 

E	A rbeitnehmer in vollkontinuierlicher Schichtarbeit	 715 E
E	A rbeitnehmer in teilkontinuierlicher Schichtarbeit	 611 E
E	A rbeitnehmer in Normalschicht	 550 E
E	A uszubildende generell	 150 E

Zusätzlich zur Einmalzahlung erhalten 
die Beschäftigten einen Konjunkturbonus 
von bis zu 260 E. Diese Regelung gilt für Be-
triebe, die nicht wesentlich von der Finanz- 
und Wirtschaftskrise betroffen waren oder 
sind. Unter diese Regelung fallen weiter 
jene Betriebe, in denen die Belegschaf-
ten Einbußen hingenommen (zum Beispiel 
durch Kurzarbeit, Anwendung tariflicher 
Öffnungsklauseln oder Standortvereinba-
rungen) und so zur Krisenbewältigung und 
Sicherung eines positiven Unternehmens-
ergebnisses beigetragen haben. Auch der 
Konjunkturbonus wird differenziert ausge-
zahlt. Arbeitnehmer in vollkontinuierlicher 
Schichtarbeit bekommen 260 E, in teilkon-
tinuierlicher Schichtarbeit 222 E, in Nor-
malschicht 200 E.

In Betrieben, die noch in Schwierigkeiten stecken, kann die Einmalzahlung 
abgesenkt werden. Voraussetzung ist das Einverständnis des Betriebsrats und 
im Zweifelsfall der Tarifvertragsparteien. Mindestens ausgezahlt werden müssen 
für Beschäftigte in vollkontinuierlicher Schichtarbeit 390 E, für Beschäftigte in 
teilkontinuierlicher Schichtarbeit 333 E und für Beschäftigte in Normalschicht 
300 E. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt elf Monate.
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Ausbildungsplätze

IG BCE und Chemie-Arbeitgeber haben den bis Ende 2010 geltenden Tarif-
vertrag „Zukunft durch Ausbildung“ fortgeschrieben. Von 2011 bis 2013 ist ein 
hohes Ausbildungsniveau von 9.000 Plätzen pro Jahr garantiert.

Die Chemie-Sozialpartner hatten das Abkommen 2003 auf den Weg ge-
bracht. Bis 2008 konnte die Zahl der Ausbildungsplätze um rund neun Prozent 
gesteigert werden. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2009 sollen jetzt die 
Ausbildungsanstrengungen wieder verstärkt werden.

Nach gewerkschaftlicher Auffassung sind ohne gut ausgebildete Fachkräfte 
die Wettbewerbsfähigkeit und der Wohlstand unseres Landes auf Dauer ge-
fährdet. Auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des 
prognostizierten Fachkräftemangels wäre ein Zurückfahren der Ausbildungs-
kapazitäten fatal.

Übernahme nach der Ausbildung /„1000 für 1000“

IG BCE und Chemie-Arbeitgeber haben vereinbart, die Übernahme nach 
der Ausbildung massiv zu fördern und dazu den neuen Tarifvertrag „Brücke in 
Beschäftigung“ abgeschlossen. Alle 1.900 Betriebe der chemischen Industrie 
zahlen in einen Fonds ein – insgesamt rund 25 Millionen E.

Mit Fondsmitteln werden Betriebe unterstützt, die trotz einer schwierigen 
wirtschaftlichen Lage Ausgelernte übernehmen. Für jede Übernahme gibt es 
einen monatlichen Entgeltzuschuss von bis zu 1000 E, befristet auf ein Jahr. 
Auf diese Weise können 2010 und 2011 mindestens jeweils 1000 Übernah-
men gefördert werden. (Zur Einordnung: Ein Chemikant der Entgeltgruppe 
6 im Tarifbezirk Nordrhein bekommt im ersten Berufsjahr monatlich 2.460 E 
ohne Zuschläge.)

Um Missbrauch auszuschließen, wird eine paritätisch besetzte Kommission 
eingerichtet. Gefördert werden ausschließlich Betriebe, die dem Chemie-Arbeit
geberverband angehören und Ausgelernte, die Mitglied der IG BCE sind.

Beschäftigungssicherung

IG BCE und Chemie-Arbeitgeber wollen weiter eine aktive Politik zur Be-
schäftigungssicherung betreiben. Betriebsbedingte Kündigungen bleiben die 
Ultima Ratio. Ehe es zu Entlassungen kommt, müssen sämtliche arbeitsmarkt- 
und tarifpolitischen Möglichkeiten ausgereizt sein. Dazu zählen beispielsweise 
Kurzarbeit, Teilzeitarbeit, Nutzung des Arbeitszeitkorridors sowie Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.
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Manteltarifvertrag für die chemische Industrie,  
§ 7 Kurzarbeit* (Auszug)

I.	 Im Bedarfsfalle kann Kurzarbeit für Betriebe oder Betriebsabteilungen un-
ter Beachtung des gesetzlichen Mitbestimmungsrechts des Betriebsrates 
mit einer Ankündigungsfrist von 14 Tagen eingeführt werden. Arbeitgeber 
und Betriebsrat können eine kürzere Ankündigungsfrist betrieblich verein-
baren.

II.	A rbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen, erhalten einen Zuschuss zum 
Kurzarbeitergeld, der brutto zu gewähren ist. Die Höhe des Zuschusses er-
rechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem infolge des Arbeits-
ausfalls verminderten Nettoarbeitsentgelt zuzüglich dem Kurzarbeitergeld 
und 90 % des Nettoarbeitsentgelts, das der Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit im 
Abrechnungszeitraum erzielt hätte. Dieser Zuschuss ist kein Arbeitsentgelt 
und wird deshalb bei tariflichen Leistungen, deren Höhe vom Arbeitsent-
gelt abhängig ist, nicht berücksichtigt. Bei der Ermittlung des Nettoarbeits-
entgelts werden die tariflichen Schichtzulagen und die tariflichen Zuschläge 
für Nacht- und Sonntagsarbeit mitberücksichtigt, nicht aber die Feiertagszu-
schläge.

III.	Ist einem Arbeitnehmer vor Einführung der Kurzarbeit gekündigt worden 
oder wird ihm während der Kurzarbeit gekündigt, so hat er für die Zeit sei-
ner Kündigungsfrist Anspruch auf seine ungekürzten Bezüge. Der Arbeit-
geber kann verlangen, dass der Arbeitnehmer in dieser Zeit voll arbeitet.

*Kurzarbeit ist auch in anderen MTV im Organisationsbereich der IG BCE geregelt.
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IG Metall zur Kurzarbeit

Quelle: www.igmetal.de (aktuelle Positionen)

Keine Entlassungen in der Krise ! 
Industrielle Wertschöpfung sichern !

Aktuelle Handlungslinien der IG Metall  
zur Krisenbewältigung

Aktuelle Krisenbewältigung 

Die IG Metall hat zu Beginn der Krise unter der Überschrift „Keine Entlas-
sungen in 2009“ ein Sofortprogramm zur Krisenbekämpfung verabschiedet. Im 
März 2009 hat sie dies durch das Aktionsprogramm „Aktiv aus der Krise“ er-
weitert. Mit diesen Programmen wurde die konzeptionelle Grundlage für das 
bisher erfolgreiche Krisenmanagement gelegt. Das Credo war und bleibt: nicht 
die Beschäftigten dürfen die Lasten der Krise tragen. 

Heute ist es erforderlich, die wichtigsten Handlungslinien der aktuellen Kri-
senbewältigung erneut zu beschreiben. 

Rahmenbedingungen bleiben schwierig 

Deutschland befindet sich seit gut einem Jahr in einer schweren Wirtschafts-
krise. Aktuell mehren sich die Zeichen, dass sich die Lage stabilisiert und lang-
sam bessert. Die weltweiten staatlichen Konjunkturprogramme zeigen Wirkung. 
Dies ist aber kein Grund zur Entwarnung. Die Produktion in der Metall- und 
Elektroindustrie liegt in Deutschland zweistellig unter Vorjahr. Auch im nächs-
ten Jahr ist nur eine leichte Verbesserung der Lage zu erwarten. Die Kapazitäts-
auslastung in der Industrie bleibt niedrig.
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Es steht zu befürchten, dass das angekündigte Sparpaket der Bundesregie-
rung die konjunkturelle Entwicklung gefährden wird.

Die produzierende Wirtschaft ist zudem mit einer unzureichenden Kreditver-
sorgung konfrontiert. Die Banken kommen ihrer Finanzierungsfunktion gegen-
über den Unternehmen weder bei Betriebsmittel- noch bei der Investitionsfinan-
zierung nach. Trotz niedriger Refinanzierungszinsen bei der Bundesbank stattet 
die Kreditwirtschaft den industriellen Sektor nicht mit genügend Liquidität aus. 
Die fehlende Kreditversorgung gefährdet einen möglichen Aufschwung. Viele 
Unternehmen bekommen trotz steigender Nachfrage nur schwer oder gar kei-
ne Betriebsmittelkredite. Viele Firmen werden die Bearbeitung neuer Aufträge 
aber nicht ohne zusätzliche Liquidität schaffen. Die Zahl der Insolvenzen droht 
deshalb 2010 zu steigen. 

Keine Entlassungen in der Krise 

Durch konjunkturelle Unterauslastung, fehlende Unternehmensfinanzierung 
aber auch strukturelle Probleme – wie in der Automobilindustrie – bleibt der 
Druck auf die Beschäftigung unverändert hoch. Bisher ist es durch Kurzarbeit 
sowie betriebliche und tarifliche Vereinbarungen gelungen, Massenentlassun-
gen zu vermeiden. Dies muss auch 2010 so bleiben. 

Kurzarbeiterregelungen verlängern 

Die konjunkturelle Unterauslastung wird auch 2010 die Industrie vor große 
Herausforderungen stellen. Die Beschäftigungskrise wird mindestens bis Mit-
te 2012 andauern, daher ist es sinnvoll, die erleichterten Bedingungen bis zu 
diesem Zeitpunkt beibehalten. Im Kern gesunde Unternehmen dürfen ihre gut 
ausgebildeten Beschäftigten nicht entlassen. Diese werden im Aufschwung 
gebraucht. Die Innovationskraft der deutschen Industrie darf in der Krise nicht 
gefährdet werden. 

Weiterhin fordert die IG Metall: Um den Strukturwandel zu begleiten, müs-
sen die Möglichkeiten des Transfer-Kug erweitert werden. Die Bezugsdauer des 
Transfer-Kug sollte deshalb befristet auf 24 Monate ausgeweitet werden. 
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Kurzarbeit für Qualifizierung nutzen 

Alle Experten sind sich einig: Der letzte Tag der Krise ist der erste Tag des 
Fachkräftemangels. Es ist unverständlich, dass bisher nur bei zwei Prozent aller 
Kurzarbeitsfälle dies für Qualifizierung genutzt wurde. Bundesregierung, EU 
und Landesregierung müssen Programme wie WeGebAU mit zusätzlichen Mit-
teln ausstatten und die ESF-Förderkonditionen verbessern und vereinfachen. 
Gerade kleine und mittlere Betriebe können den Planungs- und Beantragungs-
aufwand unter dem Druck der Krise oft nicht allein bewältigen. Das Problem 
der künftigen Fachkräftelücken muss jetzt angepackt werden. 

Leiharbeit sozial regulieren – Mindestlöhne verankern 

Die Hauptlast der Krise tragen bis jetzt Leiharbeitnehmer und befristetet Be-
schäftigte. Sie wurden bereits in großer Anzahl auf die Straße gesetzt. Diese 
Politik der Arbeitnehmer zweiter Klasse muss beendet werden. Die IG Metall 
bekräftigt ihre Forderung: Leiharbeit muss begrenzt, das sogenannte Synchro-
nisationsverbot wieder eingeführt und eine Abweichung vom Equal-Pay-Prinzip 
auf eine kurze Einarbeitungszeit begrenzt werden. 

Branchen, in denen tarifliche Mindestlöhne vereinbart wurden, sind ins Ent-
sendegesetz aufzunehmen. Für die Branchen, in denen keine Tarifvertragsstruk-
turen existieren, muss eine Lohnuntergrenze gesetzlich verankert werden. 

Der vergangene Leiharbeitsboom war politisch gewollt und durch gesetzli-
che Deregulierung ermöglicht. Angesichts der Krise hat das „Geschäftsmodell 
Leiharbeit“, nach dem Beschäftigte in verleihfreien Zeiten gehalten und nicht 
entlassen werden sollen, kläglich versagt. Leiharbeitnehmer und befristetet 
Beschäftigte tragen die Hauptlast der Krisenfolgen. Sie wurden in großer Zahl 
schlicht auf die Straße gesetzt. 

Mit der Initiative „Bildung in Zeitarbeit Hessen“ (BinZ.de) haben wir gemein-
sam mit dem DGB und den Verbänden iGZ und BZA, für unseren Bezirk mo-
dellhaft und mit einer durch die Bundesagentur finanzierten Stelle, im Frühjahr 
2009 ein besonderes Projekt gestartet. Ziel war es, Leihbeschäftigte in Zeiten 
der Kurzarbeit – diese Möglichkeit war der Branche durch den Gesetzgeber erst 
zu dem Zeitpunkt überhaupt ermöglicht worden – zu qualifizieren, um Entlas-
sungen zu vermeiden und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Der 
anfänglichen Begeisterung der Leihverbände folgte aber schnell die Ernüchte-
rung. Offensichtlich fehlt der Wille zu kreativem, zukunftsorientiertem und ver-
antwortungsvollem Handeln. Viele Arbeitgeber sind nun im Begriff notwendi-
gen Personalaufbau nach der Krise insbesondere durch Leiharbeit zu realisie-
ren. Gesamtmetallchef Kannegießer hat die Katze aus dem Sack gelassen: der 
Arbeitgeberpräsident sieht Leiharbeit auch als Instrument der Lohndrückerei. 



Im Fall gesetzlicher Regulierungen droht er mit Verlagerung und dem Streichen 
von Arbeitsplätzen. Vor allem vor dem Hintergrund des „Fall Schlecker“ hat 
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen auf dem DGB-Kongress Regulierungen 
der Leiharbeit angekündigt. Unsere Erwartungen sind von Skepsis begleitet.

Die im Jahr 2007 gestartete Kampagne zu Leiharbeit wird in 2010 verstärkt 
fortgesetzt. Wir konzentrieren uns dabei auf drei Säulen. Die gesellschaftliche 
Initiative die sich an die Öffentlichkeit und an die Politik richtet, das „Gütesiegel 
faire Leiharbeit“ in der es um Regeln, Kontrolle und Überwachung auf der Ebe-
ne der einzelnen Bundesländer, z.B. auf dem Wege über die Landesvergabe- 
bzw. Landestariftreuegesetze, geht und die betriebs- und tarifpolitische Strate-
gie. Bei letzterer setzen wir auf den in unserem Bezirk bereits in 2008 mit dem 
„Fairness-Abkommen Zeitarbeit“ eingeschlagenen Weg fort. D.h. wir streben 
weitere Regelungen, sogenannte „Besservereinbarungen“ in den Betrieben 
der von uns betreuten Branchen an. Der oberste Grundsatz lautet dabei: „Glei-
che Arbeit – Gleiches Geld“. Ziele sind die Überwindung der Spaltung der Be-
legschaft, einheitliche Arbeits- und Entgeltbestimmungen für Stamm- wie für 
Leihbeschäftigte und Regeln, die Leiharbeit zu verhindern und wo das nicht 
möglich ist, auf ein absolut unumgängliches Maß zu begrenzen. Wir lassen 
nicht zu, dass sich unsere Arbeitgeber aus der sozialen Verantwortung für alle 
Beschäftigten stehlen!

Für verleihfreie Zeiten und für Betriebe in denen wir keine Besservereinba-
rungen abgeschlossen haben, gelten die jetzt neu und vereinheitlichten DGB-
iGZ-BZA-Entgelt-Tarifverträge. Die ebenfalls vereinbarten Mindestlohn-Tarifver-
träge müssen, wegen der europaweiten Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem 1. 
Mai 2011, umgehend in das Arbeitnehmerentsendegesetz aufgenommen wer-
den. Das ist zwingend nötig, um wenigstens Mindeststandards zu garantieren 
und erneutes Lohndumping zu verhindern. 

Wir fordern nachdrücklich auch die umgehende Umsetzung der EU-Leihar-
beitsrichtlinie in nationales Recht. Die Richtlinie erfüllt nicht alle unsere Forde-
rungen, bringt uns aber einen wesentlichen Schritt weiter dahin, dass der ge-
setzliche Grundsatz der Gleichbehandlung wieder genau dazu wird und nicht, 
wie z. Zt., die Ausnahme bildet.

Die Politik der Arbeitnehmer zweiter Klasse muss beendet werden. Sie spal-
tet die Belegschaften, sie bedroht die Stammbelegschaften, verwährt den Leih-
beschäftigten gesicherte Arbeits- und Lebensperspektiven, unterläuft die be-
trieblichen und tariflichen Standards und schwächt die Interessensvertretungen 
sowie die Gestaltungsmacht der IG Metall im Betrieb. Das ist für uns Metallerin-
nen und Metaller keinesfalls akzeptierbar.
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Jungen Menschen eine Chance eröffnen 

Besonders die jungen Menschen sind von den Folgen der Krise betroffen. 
Sie finden keinen Ausbildungsplatz. Diejenigen, die ihre Ausbildung beendet 
haben, werden vielfach nicht übernommen oder haben nach der Hochschul-
ausbildung keine oder keine der Ausbildung angemessene Stelle. Damit nicht 
sehr vielen jüngeren Menschen der Zugang zu Beschäftigung verwehrt bleibt, 
müssen betriebliche oder tarifliche Vereinbarungen zu Übernahmeverpflichtun-
gen mit Instrumenten von Kurzarbeit und Qualifizierung intelligent verbunden 
werden. Die IG Metall wird dies bei allen betrieblichen Lösungen für Beschäfti-
gungssicherung weiter zum Thema machen – Betrieb für Betrieb. 

Beschäftigungsbrücke alt - jung bauen 

Die IG Metall will eine Beschäftigungsbrücke bauen. Hierfür brauchen wir 
die Unterstützung der Politik. Es muss eine Förderung der Altersteilzeit gefun-
den werden, um den Betrieben die Übernahme von Auszubildenden und die 
Einstellung von Hochschulabsolventen, insbesondere aus dem Bereich der In-
genieurstudiengänge, in der Krise zu erleichtern. 

Weiterhin fordert die IG Metall die 
Überprüfung rentenrechtlicher Vor-
schriften mit dem Ziel, rentennah-
en Jahrgängen das Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben flexibel und so-
zialverträglich zu ermöglichen, und 
die Aussetzung der Rente mit 67. 
Auch die Bezugsdauer für Arbeitslo-
sengeld I muss verlängert werden. 

IG Metall zur Kurzarbeit
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Rettungsschirm für die Industrie 

Jede vierte Firma stellt laut einer Umfrage des DIHK Probleme bei der Kredit
versorgung fest. Betroffen sind exportorientierte und innovative Unternehmen. 
Die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen ist oft nicht mehr möglich. Es sind 
zunehmend Unternehmen in ihrer Substanz bedroht, die in ihrem Segment 
Technologie- und/oder Marktführer sind. Dies trifft weniger Großunternehmen, 
sondern vielmehr mittelständische Betriebe. Die Innovationsfähigkeit des indus-
triell geprägten deutschen Mittelstands wird durch die Kreditklemme strangu-
liert, ihr Überleben gefährdet. 

Wirtschaftsfonds Deutschland vereinfachen 

Die alte Bundesregierung hat gehandelt. Der Wirtschaftsfonds Deutschland 
soll mit 17,5 Milliarden Euro kleinen und mittleren Unternehmen aus der Kredit
klemme helfen. Dieses Geld kommt aber wegen der Kreditvergabepraxis der 
Banken nicht bei den Betrieben an. Hier müssen die Bedingungen der Vergabe 
überprüft und gegebenenfalls geändert werden. 

Public Equity erforderlich 

Viele Firmen erleiden derzeit auch einen erheblichen Substanzverlust. Rück-
läufige Umsätze führen zu operativen Verlusten, die die Eigenkapitalbasis der 
Unternehmen deutlich schwächen. Mit einer geschwächten Eigenkapitalbasis 
sind die Voraussetzungen für Bürgschaften oder KfW-Kredite erheblich ver-
schlechtert. Die Eigenkapitalbasis der Unternehmen muss gestärkt werden. 
Es besteht sonst die Gefahr, dass der industrielle Mittelstand in Deutschland 
durch Insolvenzen erhebliches Potential verliert und viele Betriebe bei wichtigen 
Zukunftstechnologien mittelfristig den Anschluss verlieren. 

Die IG Metall hat in ihrem Aktionsprogramm „Aktiv aus der Krise“ vom März 
2009 einen Public Equity Fonds vorgeschlagen. Das Konzept sieht vor, dass ein 
mit öffentlichen Mitteln gespeister Finanzierungsfonds bei der KfW aufgelegt 
wird. Der Anlagezweck dieses Fonds ist die Stärkung der Eigenkapitalbasis der 
deutschen Industrieunternehmen insbesondere im Mittelstand. In den Anlage-
richtlinien werden Bedingungen festgeschrieben, die ein Unternehmen erfül-
len muss, damit sich der Fonds beteiligen kann. Hierzu gehört unter anderem 
die Vorlage eines tragfähigen unternehmerischen Zukunftskonzepts, Erhalt der 
Arbeitsplätze und Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen sowie Übernah-
me der Auszubildenden. 
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Durch den Zufluss von Public Equity verbessert sich die Eigenkapitalaus-
stattung der Unternehmen und damit Rating und Kreditwürdigkeit. Die Unter-
nehmensfinanzierung würde somit von zwei Seiten angeschoben. Grundsätz-
lich sollten bei diesem Beteiligungsfonds alle Möglichkeiten der Eigenkapital
finanzierung berücksichtigt werden. Hierzu gehört eine Eigenkapitalbeteiligung 
ebenso wie Mezzanine-Kapital, eine Zwischenform von Eigen- und Fremdkapital. 
Öffentliches Beteiligungskapital ist nicht Rendite getrieben. Erwartungen von 
weit über 10 Prozent Eigenkapitalverzinsung werden durch vernünftige Ziele 
ersetzt. 

Aktive Industriepolitik 

Die Arbeitsplätze in der Industrie sind wesentliche Quellen des Wohlstands 
in Deutschland. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt an der Entwicklung der indust-
riellen Wertschöpfung. Das sind elf Millionen Menschen. Der exportorientierte 
industrielle Sektor ist ein zentraler Pfeiler der Wertschöpfung unserer Gesell-
schaft. 

Ausgewogene Wirtschaftsentwicklung 

Eine umfassende Antwort auf die Krise muss auf die Realwirtschaft zielen. 
Diese Antwort darf nicht einseitig ausfallen. Sie muss die Exportstärke erhal-
ten, aber gleichzeitig auf eine ausgewogene Binnenentwicklung abzielen. Dafür 
brauchen wir vor allem gute Einkommen, die die IG Metall in ihren Forderun-
gen nach einer Regulierung des Niedriglohnsektors bestärkt und einen starken 
Sozialstaat voraussetzt. Denn die hohe Exportlastigkeit in der jüngeren Vergan-
genheit hat die deutsche Wirtschaft besonders krisenanfällig gemacht und au-
ßerdem gleichsam hiesige Beschäftigungsprobleme in andere Länder „expor-
tiert“ (mit den bekannten Folgen für die dortigen Ökonomien, Finanz- und So-
zialsysteme). Die Exporterfolge wurden zudem erkauft mit Verschlechterungen 
bei Arbeits- und Entlohnungsbedingungen sowie Umverteilung zu Lasten der 
abhängig Beschäftigten, Sozialabbau oder Vernachlässigung der staatlichen In-
frastruktur (Verkehr, Bildung, Gesundheitswesen …).

Notwendig sind vor diesem Hintergrund eine Stärkung der privaten Nachfra-
ge durch höhere Arbeitseinkommen und soziale Transferleistungen sowie höhe-
re Ausgaben im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die dadurch verbes-
serten Absatzchancen der Industrie auf dem Binnenmarkt müßten ergänzt wer-
den durch eine geeignete Bildungs-, Forschungs-, Entwicklungs- und Innovati-
onspolitik, durch die eine starke Position auf den Weltmärkten mit innovativen, 
energie-, ressourcen- und umweltschonenden Produkten ermöglicht wird.
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Öffentliche Investitionen dauerhaft erhöhen 

Die IG Metall begrüßt die im Konjunkturprogramm II in Gang gesetzten Inves-
titionen in die Infrastruktur. Sie waren dringend notwendig, damit Deutschland 
weiterhin attraktiv im internationalen Standortwettbewerb bleibt. 

Das Niveau der öffentlichen 
Investitionen muss in den nächs-
ten Jahren auf europäischem 
Durchschnitt verstetigt werden. 
Dies erfordert stabile kommu-
nale Einnahmen, denn die Ge-
meinden tätigen 2/3 der gesam-
ten Infrastrukturinvestitionen. 

Als Industriestandort braucht 
Deutschland ein Zukunftsinves-
titionsprogramm mit Schwer-
punkten in der Netztechnik (Da-
ten, Energie, Verkehr), der er-
neuerbaren Energien und der 
Bildungs- und Forschungsinfra-
struktur. Gleichzeitig wird durch 
Infrastrukturinvestitionen die 
Binnennachfrage gestärkt. 

Strukturwandel politisch gestalten 

Einige Industriebranchen stehen in den nächsten Jahren vor einem gewaltigen 
Strukturwandel. Unternehmen in diesen Branchen sind mit einer Dreifachkrise 
konfrontiert: Einer Nachfragekrise, einer Finanzierungskrise und einer Struktur-
krise. Klimaschutz und ökologische Aspekte werden in Zukunft die industrielle 
Wertschöpfung prägen müssen. Vor diesem Hintergrund ist ein aktiver ökolo-
gischer Umbau der Industrie notwendig, der die Produkte und Produktionspro-
zesse einbezieht und die Energie- und Ressourceneffizienz verbessert. Dort, wo 
dieser Wandel Arbeitsplätze gefährdet, brauchen wir belastbare Szenarien, um 
Konzepte für alternative Beschäftigung gemeinsam mit der Politik und den Un-
ternehmen zu entwickeln. Für die Automobilindustrie zum Beispiel fordert die 
IG Metall deshalb einen Branchenrat „Zukunft der Mobilität. Für den Schiffbau 
fordert die IG Metall von der Bundesregierung die Fortsetzung der Schiffbau-
initiative „Leadership Deutschland“. 



Transfer – KuG aktiv nutzen 

Um den Strukturwandel sinnvoll zu begleiten schlägt die IG Metall vor, die 
Möglichkeiten des Transfer-Kurzarbeitergeldes deutlich zu erweitern. Neue Pro-
dukte und neue Technologien erfordern andere Qualifikationen. Viele Unter-
nehmen sind aber aktuell nicht in der Lage, diese Investitionen in die Zukunft 
zu finanzieren. Die Bezugsdauer des Transfer – KuG soll deshalb befristet von 
derzeit 12 auf 24 Monate erhöht werden, wenn Qualifizierungsmaßnahmen 
verpflichtend durchgeführt werden. Die Möglichkeit auf einen Arbeitsplatz in 
einem Betrieb des gleichen Unternehmens/Konzerns zurückzukehren, müssen 
erweitert werden. 
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Der Staat hat eine Verantwortung den industriellen Wandel mit zu gestalten. 
Politik kann sich nicht auf wohlfeile Kommentierung der Krise zurückziehen, 
sondern muss gemeinsam mit Gewerkschaften und Unternehmen den Struktur-
wandel sozial und technologisch gestalten. Dies muss unter anderem ein Um-
steuern bei der Förderpolitik hin zu den industriellen Wertschöpfungsclustern, 
eine moderne energiepolitische Antwort, eine aktive ökologische Industrie
politik sowie eine vorausschauende Rohstoffvorsorgepolitik beinhalten. 

Für die IG Metall gilt: Industrielle Wertschöpfung ist für den Wohlstand und 
die politische Stabilität in Deutschland ebenso systemisch wie Banken für das 
Funktionieren der Finanz- und Kreditmärkte. Die industrielle Basis in Deutsch-
land ist zu wichtig, als dass die Anpassung nur dem Markt überlassen werden 
darf. Andere Staaten wie die USA oder China investieren Milliarden in den 
Strukturwandel. Wenn wir nichts tun, werden wir den Anschluss verlieren.

IG Metall zur Kurzarbeit
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Metall und Elektro: Tarifabschluss für Hessen,  
Rheinland-Pfalz und das Saarland

 www.ig-metall.de (Tarife)Jobs und mehr Geld gesichert

01.03.2010 Ι Der IG Metall Bezirk Frankfurt und die Arbeitgeber haben ein 
Tarifergebnis für die Metall- und Elektrobranche in Hessen, Rheinland-Pfalz und 
im Saarland vereinbart. Danach können die rund 400 000 Beschäftigten in den 
drei Bundesländern mit mehr Geld rechnen. Außerdem verständigten sich die 
Tarifparteien auf Regelungen, um Kündigungen in der Krise zu verhindern. 

Armin Schild, Bezirksleiter des IG  Metall-Bezirks Frankfurt, bewertete das 
Tarifergebnis als guten Abschluss. „Wir konnten angemessene Tariferhöhun-
gen durchsetzen. Das sichert die Einkommen und stabilisiert die Nachfrage. 
Mit den Regelungen zur Beschäftigungssicherung sind gute Voraussetzungen 
geschaffen, um ohne Entlassungen durch die Krise zu kommen. Jetzt sind die 
Arbeitgeber in der Verantwortung, diesen Spielraum zu nutzen. Wer dennoch 
Entlassungen ankündigt, muss mit betrieblichem und öffentlichem Widerstand 
der Metallerinnen und Metaller rechnen“, so Schild.

Entgelterhöhungen

Die Beschäftigten in der hessischen, rheinland-pfälzischen und saarländi-
schen Metall- und Elektroindustrie erhalten für Mai 2010 bis März 2011 einen 
einmaligen Betrag von insgesamt 320 Euro. Dieser Einmalbetrag wird im Mai 
und im Dezember 2010 mit jeweils 160 Euro ausgezahlt. Auszubildende erhal-
ten insgesamt 120 Euro. Ab April 2011 steigen die Entgelte um 2,7 Prozent. Die 
Laufzeit des Entgelttarifvertrages endet am 31. März 2012.

Beschäftigungssicherung

Neben den Entgelterhöhungen einigten sich die Tarifparteien zusätzlich auf 
einen neuen Tarifvertrag „Zukunft in Arbeit“ (TV ZiA). Wie in den anderen Tarif
gebieten vereinbart, soll es auch hier Betrieben möglich sein, tarifliche Kurzar-
beit einzuführen, wenn die gesetzliche Kurzarbeit nicht mehr möglich ist. Die 
Arbeitszeit kann mit einem Teillohnausgleich ab der 31. Stunde abgesenkt wer-
den. Weiterhin regelten die Tarifparteien im TV ZiA Themen des beruflichen 
Einstiegs. Darüber hinaus wollen sie bis zum 30. September 2010 entscheiden, 
ob sie zusätzliche Regelungen treffen, um einem möglichen zukünftigen Fachar-
beitermangel vorzubeugen und um die Ausbildungs- und Berufschancen junger 
Menschen zu verbessern. Die Gespräche hierzu laufen in allen Bundesländern 
des Bezirks. Der Tarifvertrag endet am 30. Juni 2012.
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Häufig gestellte Fragen zur Kurzarbeit

Zum Sonderprogramm des Landes

Frage: Kann auch ein Unternehmen, das schon in der Insolvenz oder kurz 
davor ist, aus dem Sonderprogramm gefördert werden?

Nein. Das Sonderprogramm richtet sich an Unternehmen, die unverschuldet 
in Liquiditätsprobleme geraten sind, nicht jedoch an Unternehmen mit Struk-
turproblemen. Voraussetzung für die Gewährung von Hilfen aus dem Sonder-
programm ist ein tragfähiger Geschäftsplan.

Zur Kurzarbeit

Frage: Greift die Verlängerung des Bezugszeitraums für Kurzarbeitergeld 
auch für Betriebe, die Ende 2008 bereits in Kurzarbeit waren?

Ja. Die Bezugsdauer verlängert sich auch bei laufendem Bezug auf 18 Mo-
nate unter Berücksichtigung in 2008 liegender Bezugsmonate. Ein Betrieb, der 
z.B. im Dezember 2008 in Kurzarbeit war, kann dann bis längstens Mai 2010 
Kug beziehen.
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Frage: Welche Rolle spielen Nebeneinkommen bei der Ermittlung von Kug?

Nebeneinkommen wird grundsätzlich berücksichtigt, indem es das Ist-Ent-
gelt erhöht. Dies gilt nicht für Tätigkeiten außerhalb des Betriebs, soweit sie 
bereits vor dem Arbeitsausfall in gleichem Umfange ausgeübt wurden. Auch 
selbstständige Nebenerwerbstätigkeiten, die bereits vor Beginn der Kurzarbeit 
angemeldet waren, werden nicht auf das Kug angerechnet. 

Frage: Ist jeweils eine Beispielrechnung für die Nebeneinkommensberech-
nung und den Progressionsvorbehalt bei Bezug von Kurzarbeitergeld möglich?

Beispiel Progressionsvorbehalt: 

Das Kug unterliegt dem Progressionsvorbehalt. 

Verdient ein Arbeitnehmer ohne Kurzarbeit 40.000 E im Jahr, so würde er bei 
einem 20 %-igen Arbeitsausfall über das gesamte Jahr nur 32.000 E Arbeitsent-
gelt erhalten, das mit einem geringeren Steuersatz zu versteuern wäre. Progres-
sionsvorbehalt heißt, dass das erhaltene Kug dem Arbeitsentgelt von 32.000 E 
hinzugerechnet wird, der Steuersatz wird von dem Gesamteinkommen ermittelt 
und auf die 32.000 E angewandt. Der Arbeitnehmer wird also u.U. mit einem 
höheren Steuersatz belegt als er bei normaler Berechnung bei einem Arbeits-
entgelt von 32.000 E erhielte.

Beispiel Nebeneinkommensberechnung:

Übt ein Arbeitnehmer neben seiner im Betrieb ausgeübten Haupttätigkeit 
noch eine weitere Tätigkeit im gleichen Betrieb als Nebenerwerb aus, wird die-
ses Nebenerwerbseinkommen auf das Istentgelt (im Kalendermonat erzieltes 
Bruttoarbeitsentgelt) hinzugerechnet. Hätte ein Arbeitnehmer (Steuerklasse 
III, Leistungssatz 1) also statt dem Sollentgelt von 2.500 E im Monat mit sei-
ner primären Tätigkeit im Betrieb aufgrund der verringerten Stundenzahl in ei-

nem Monat nur 1.250 E erzielt, hätte 
er ohne Nebeneinkommen Anspruch 
auf Kug in Höhe von 565,10 E. Erzielt 
er im gleichen Monat noch ein Neben-
einkommen in Höhe von 350 E, erhöht 
sich das Istentgelt entsprechend auf 
1.600 E, wodurch sich die Höhe des 
Kug auf 385,14 E reduziert.
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Dies gilt nicht für Tätigkeiten außerhalb des Betriebs, soweit sie bereits vor 
dem Arbeitsausfall in gleichem Umfange ausgeübt wurden (siehe unten: ent-
sprechende Frage).

Frage: Können auch LeiharbeitnehmerInnen Kurzarbeitergeld erhalten?

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurde § 11, Abs IV des Arbeitnehmer
überlassungsgesetz (AÜG) dergestalt angepasst, dass auch Leiharbeitneh-
merInnen Kurzarbeitergeld erhalten können.

Frage: Wie werden die Entgeltansprüche von LeiharbeitnehmerInnen in 
Kurzarbeit bemessen?

Das Kurzarbeitergeld wird auf Grundlage des Lohnanspruchs im (letzten) 
Entleihbetrieb berechnet. Ist der LeihAN länger als drei Monate nicht verliehen 
reduziert sich die Bemessungsgrundlage des Kug auf den Satz, den der LeihAN 
für die Zeit erhält, in der er nicht verliehen ist (deutlich niedriger). 

Frage: Kann Kurzarbeitergeld beantragt werden, während noch 400-Euro-
Kräfte im Betrieb beschäftigt sind?

Ja, Kurzarbeitergeld kann beantragt werden, sobald das Mindesterforder-
nis von einem Entgeltausfall von mehr als 10 % erfüllt ist (zunächst einmal un-
abhängig von der Anzahl der Betroffenen, bzw. der Situation der übrigen Be-
schäftigten).

Fragen zur Kurzarbeit
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Frage: Bis zu welchem Umfang können Zeitguthaben bestehen bleiben?

Die Auflösung eines Arbeitszeitguthabens kann vom Arbeitnehmer nicht 
verlangt werden, soweit es 

vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb •	
der Schlechtwetterzeit bestimmt ist und 50 Stunden nicht übersteigt, 
ausschließlich für eine vorzeitige Freistellung des Arbeitnehmers vor einer •	
altersbedingten Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, bei Regelung in 
einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsver-
einbarung, zum Zwecke der Qualifizierung bestimmt ist, 
zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld ange-•	
spart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt, 
den Umfang von 10 % der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit •	
eines Arbeitnehmers übersteigt, d.h. ein Zeitguthaben ist auf jeden Fall bis 
zur Höhe von 10 % der geschuldeten Jahresarbeitszeit einzubringen, und 
wenn es länger als ein Jahr unverändert bestanden hat.•	

Frage: Werden Gleitzeitkonten, die durch eine Betriebsvereinbarung gere-
gelt sind, gesondert behandelt?

Soweit die Betriebsvereinbarung den Aufbau eines Arbeitszeitkontos im 
Sinne des § 170, Absatz IV, Satz 3, Nr. 2 (auf Grund eines Tarifvertrages zum 
Zwecke der Qualifizierung bestimmt) bzw. Nr. 3 (zur Vermeidung der Inan-
spruchnahme von Saison-Kug angespart) SGB III regelt, sind diese vor Auflö-
sung geschützt.

Darüber hinaus kann auch bei einer bestehenden Gleitzeitregelung nicht 
verlangt werden, dass vor der Kurzarbeit angesammelte Zeitguthaben von den 
Arbeitnehmern zur Vermeidung/Verringerung des Arbeitsausfalls abgebaut 
werden, wenn sie der zeitlichen Größe des vereinbarten Gleitzeitrahmens ent-
sprechen (z.B. Zeitguthaben kann bis zu 10 Stunden monatlich übernommen 
werden) und die Regelung eine entgeltliche Abgeltung nicht zulässt.

Frage: Wie wird die Ur-
laubszeit berücksichtigt?

Für die Urlaubszeit wird 
kein Kug gezahlt. Es be-
steht ein Entgeltanspruch 
gegenüber dem Arbeitge-
ber.
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Frage: Werden steuerfreie Feiertagszuschläge in die Berechnung des Kug 
einbezogen?

Einfluss auf die Bemessung des Kug haben nur beitragspflichtige Lohnbe-
standteile nach Maßgabe des § 14 SGB IV und der aufgrund des § 17 Abs. 1 
SGB IV ergangenen Verordnung über die Bestimmung des Arbeitsentgelts in 
der Sozialversicherung (ArEV).

Frage: Kann bei einem Antrag auf Kug für den gesamten Betrieb, letztlich 
nur in Teilbereichen tatsächlich kurzgearbeitet werden? 

Ja, wenn das Mindesterfordernis eines 10 %igen Entgeltausfalls für einen 
oder mehrere Beschäftigte erfüllt ist. 

Frage: Wenn während der Kurzarbeit Azubis (befristet) übernommen wer-
den, welches Einkommen wird für die Berechnung des Kug dieser Mitarbeiter 
zugrunde gelegt?

Auszubildenden, die nach Beendigung ihres Berufsausbildungsverhältnis-
ses eine versicherungspflichtige (befristete oder unbefristete) Beschäftigung 
bei demselben Arbeitgeber aufnehmen, kann Kug gezahlt werden. Zur Berech-
nung des Kug ist das durchschnittliche Sollentgelt eines vergleichbaren Arbeit-
nehmers zugrunde zu legen.

Frage: Können während der Kurzarbeitsphase auslaufende, befristete Ar-
beitsverträge verlängert werden? 

Auslaufende Befristungen können auch während der Kurzarbeitsphase ver-
längert werden.

Frage: Wie wirken sich betriebsbedingt unterschiedliche Wochenarbeitszei-
ten auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes aus?

Grundsätzlich orientiert sich die Erbringung des Kurzarbeitergeldes an dem 
Arbeitsausfall, verbunden mit dem entsprechendem Entgeltausfall im Kalender-
monat. So kann bspw. in einem Betrieb mit 37,5-Stunden-Woche aufgrund ei-
ner Betriebsvereinbarung zu flexiblen Arbeitszeiten in den ersten drei Wochen 
des Monats 40 Stunden gearbeitet werden und in der vierten Woche dafür nur 
30 Stunden; in der monatlichen Betrachtung käme man wieder auf die durch-
schnittlich 37,5 Stunden, wodurch sich die unterschiedlichen Arbeitszeiten 
nicht negativ auf das Kurzarbeitergeld auswirken würden.
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Kann das Sollentgelt je Kalendermonat aufgrund von Schichtmodellen, be-
stimmten Leistungszulagen (Akkordarbeit), o. ä. nicht zweifelsfrei bestimmt 
werden, ermöglicht § 179 Abs. 4 Satz 1 SGB III als Ausnahmeregelung den 
Rückgriff auf ein in einem Referenzzeitraum von 3 abgerechneten Kalender-
monaten vor Beginn des Arbeitsausfalls durchschnittlich erzieltes monatliches 
Sollentgelt.

Frage: Wie lange dauert die Auszah-
lung des Kug durch die Arbeitsagentur 
bzw. den Arbeitgeber?

Seitens der Arbeitsagentur sollen die 
Leistungsanträge möglichst innerhalb von 
15 Tagen bearbeitet werden. Längere Be-
arbeitungszeiten sind in Abhängigkeit von 
der Belastungssituation derzeit durchaus 
möglich. Der Arbeitgeber zahlt das Kug in 
der Regel zusammen mit dem verringerten 
Arbeitsentgelt wie bislang üblich.

Frage: Welche Berechnungsgrundlage ist für Kug maßgeblich, wenn im 
Betrieb im Rahmen einer Betriebsvereinbarung zur Beschäftigungssicherung 
Arbeitszeit und Arbeitsentgelt entsprechend dem Tarifvertrag verkürzt ist?

Gemäß den Neuregelungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wird bei 
solchen Betriebsvereinbarungen, die seit dem 01.01.2008 geschlossen wurden 
das Entgelt zur Berechnung von Kug herangezogen, welches ohne die Arbeits-
zeitverkürzung gezahlt würde.

Frage: Was gilt bei der Ermittlung des Umfangs des Arbeitsausfalls, wenn 
bei einer Normalarbeitszeit von 35 Wochenstunden und zusätzlich 2,5 Stunden 
unbezahlt gearbeitet wird (insgesamt also 37,5 Wochenstunden)?

Ein unvermeidbarer Arbeitsausfall richtet sich nach der Normalarbeitszeit 
(über Arbeitsvertrag bzw. TV geregelt). Dabei ist zu beachten, dass der Weg-
fall der 2,5 Stunden in der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit zu vereinba-
ren ist. 

Frage: Müssen vor Beantragung von Kurzarbeit diejenigen Beschäftigten, 
die aufgrund einer TV-Regelung bis zu 40 Wochenstunden arbeiten dürfen, 
wieder auf die 35-Stunden-Woche zurückgehen?

Auf Grundlage der Schadensminderungspflicht der Betriebsparteien müsste 
die Arbeitszeit wieder auf die 35-Stunden-Woche reduziert werden.
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Frage: Wie werden Azubis beim Kug behandelt?

Auszubildende unterliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht. Das be-
deutet, dass Auszubildende nicht generell von dem Bezug von Kug ausge-
schlossen sind. 

Allerdings muss ein geltend gemachter Arbeitsausfall auch für diesen Perso-
nenkreis unvermeidbar sein. Da das Ausbildungsverhältnis als Vertragsverhält-
nis besonderer Art einzustufen ist, werden dem Betrieb deshalb stets besondere 
Maßnahmen zuzumuten sein, um die Ausbildung auch während der Kurzarbeit 
fortzusetzen. Dabei kann z.B. auch die Versetzung in andere Abteilungen, in 
denen der Auszubildende noch nicht tätig war, oder die Rückversetzung in die 
Lehrwerkstatt in Betracht kommen. 

Ist trotz Ausschöpfens aller Möglichkeiten die Kurzarbeit auch für Auszubil-
dende unvermeidbar, steht dem Auszubildenden mindestens gemäß § 19 Abs. 
1 Nr. 2 BBiG ein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung bis zur Dauer von 
sechs Wochen zu. Längere Vergütungsansprüche nach Tarifvertrag oder Aus-
bildungsvertrag sind zu beachten. 

Wegen dieses Vergütungsanspruchs aufgrund der erwähnten Rechtsgrund-
lagen besteht regelmäßig gemäß § 169 Nr. 1 SGB III kein Anspruch auf Kug. 

Frage: Hat ein gekündigter Arbeitnehmer während der Laufzeit der Kündi-
gungsfrist Anspruch auf Kurzarbeitergeld?

Ein gekündigter Arbeitnehmer 
hat mit Kenntnis der Kündigung 
keinen Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld, da durch die Kündigung der 
Sinn der Vorschrift nicht mehr greift 
(Beschäftigungssicherung). Gemäß 
§ 172 Abs. 1 Nr. 2 SGB III sind die 
persönlichen Voraussetzungen für 
Kurzarbeitergeld nur dann erfüllt, 
wenn das Arbeitsverhältnis nicht 
gekündigt oder durch Aufhebungs-
vertrag gelöst ist.

Etwas anderes kann für den Fall gelten, dass der Arbeitnehmer während des 
Laufs des angestrengten Kündigungsschutzverfahrens vom Arbeitgeber zur Ar-
beitsleistung aufgefordert wird. Wegen der damit verbundenen differenzierten 
Betrachtungsweise muss hierzu jedoch auf die Beratung im Einzelfall durch die 
zuständige Agentur für Arbeit verwiesen werden.
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Frage: Erhalten Bezieher von Krankengeld ebenfalls Kug?

Nein, Bezieher von Krankengeld sind vom Kug ausgeschlossen. Hier über-
nimmt die Krankenkasse das Krankengeld. Solange die Beschäftigten jedoch 
Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle haben, besteht auch ein An-
spruch auf Zahlung von Kug.

Frage: Ist innerhalb des Konzerns das Auslei-
hen von Mitarbeitern und deren Rückkehr in die 
Kurzarbeit möglich? 

Ja, das ist möglich. Hierzu muss der Beschäftig-
te von Anfang an bei der Meldung zur Kurzarbeit 
in der Mitarbeiterliste aufgeführt werden. In der 
monatlichen Meldung der Kurzarbeitsbetroffenen 
kann das Unternehmen den betroffenen Mitarbei-
ter aus der Liste nehmen und nach Beendigung 
des Auftrages wieder in die Liste überführen.

Frage: Wie verläuft die Meldung der Mitarbeiter in die Kurzarbeit? Kann 
eine Abteilung komplett gemeldet werden, auch wenn ein Teil der Mitarbeiter 
noch Überstunden hat?

Das ist möglich. Der Betrieb kann eine ganze Abteilung in die Kurzarbeit mel-
den und im Laufe des Monats und nach Abbau der Überstunden die betroffe-
nen Mitarbeiter nachmelden.

Frage: Wie verhält sich Kurzarbeit in einem Montagebetrieb, der mehrere 
Baustellen an unterschiedlichen Orten hat, aber trotzdem eine Abteilung ist? 
Beispiel: Die Baustelle in Hamburg ist in Kurzarbeit, während die Baustelle in 
Berlin Überstunden fährt.

Die unterschiedlichen Baustellen werden als unterschiedliche Produktions
linien gesehen und somit wäre auch in diesem Fall Kurzarbeit möglich.

Frage: Inwiefern sind in Altersteilzeit befindliche Beschäftigte (Aktivphase) 
von den Regelungen zur Kurzarbeit betroffen?

Wie andere AN können auch die in der Altersteilzeit befindlichen AN von 
Kurzarbeit betroffen sein. Knackpunkt hier ist allerdings die Berechnung der 
Sozialversicherungsbeiträge, da nicht zweifelsfrei feststeht, von welchem Ein-
kommen die SV-Beiträge und die Zuschüsse der Arbeitsagentur zur Altersteil-
zeit zu berechnen sind. 

Fragen zur Kurzarbeit
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Fällt die Arbeitszeit im Blockmodell aufgrund der Kurzarbeit teilweise aus, 
wird aus dem erzielten Arbeitsentgelt zunächst das Wertguthaben für die Frei-
stellungsphase gebildet. Fällt in einem Monat mehr als die Hälfte der im Block-
modell geschuldeten Arbeitszeit aus, kann der Arbeitnehmer den mehr als hälf-
tigen Arbeitsausfall für die Freistellungsphase nacharbeiten. Einer Nacharbeit 
bedarf es nicht, wenn der Arbeitgeber Wertguthaben in entsprechendem Um-
fang einstellt. Es ist kollektiv- bzw. individualrechtlich möglich, alternative Rege-
lungen zur Nacharbeit zu treffen. Der einfachste Weg, um mögliche Nachteile 
für KollegInnen in Altersteilzeit durch Kurzarbeit zu verhindern, ist im Rahmen 
der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit sicherzustellen, dass diese Beschäftig-
tengruppe von der Kurzarbeit ausgenommen ist. 

Nach Aussage der Deutschen Rentenversicherung hat eine Kurzarbeitspha-
se während der Altersteilzeit keine Auswirkungen auf das Renteneintrittsda-
tum, allerdings verringert sich die spätere Rentenhöhe aufgrund der Zahlung 
der Rentenversicherungsbeiträge auf der Bemessungsgrundlage von lediglich 
80 % des Regelentgelts. Zur Verdeutlichung:

Bei einem Bruttoentgelt iHv 2.400 E ohne Kurzarbeit und einem Einkom-
men von 1.000 E während der Kurzarbeit verringert sich der künftige Renten-
anspruch um 2,90 E pro Monat. 

Zur Qualifizierung 

Frage: Gibt es eine Mindestdauer für geförderte Qualifizierungsmaßnahmen 
oder eine Beschränkung bei der Auswahl der Qualifizierungsthemen?

Eine Mindestdauer gibt es nicht. Die Qualifikationsmaßnahmen müssen 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die über arbeitsplatzbezogene An-
passungsqualifizierungen hinausgehen, und sollten nach der Anerkennungs- 
und Zulassungsverordnung Weiterbildung 
(AZWV) anerkannt sein. Bei Geringqualifi-
zierten ist erforderlich, dass die Lehrgänge 
einen Abschluss in einem anerkannten Beruf 
ermöglichen oder anerkannte Teilqualifikati-
onen erworben werden können. Eine Min-
destdauer resultiert somit indirekt aus den 
Qualifizierungsmaßnahmen. 
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Frage: Kann während der Laufzeit von Kug auch eine Kombination der Förde-
rungen aus den Programmen FbW und WeGebAU im gleichen Betrieb erfolgen?

Es ist prinzipiell möglich, die Beschäftigten, die nicht in Kurzarbeit sind über das 
WeGebAU-Programm zu qualifizieren, während die in Kurzarbeit befindlichen 
Beschäftigten über das FbW-Programm gefördert werden können. Ein Wech-
sel der im WeGebAU-Programm befindlichen Beschäftigten in die Kurzarbeit ist 
dann allerdings nicht möglich.

Frage: In welcher Höhe werden die Qualifizierungsmaßnahmen nach WeGe-
bAU gefördert? 

Bei den Geringqualifizierten: bis zu 100 % der Qualifizierungskosten und zu-
sätzlich ein Arbeitsentgeltzuschuss von 50 bis 100 %, wenn die Qualifizierung 
während der Arbeitszeit stattfindet. 

Bei den älteren Beschäftigten: 100 % der Qualifizierungskosten sowie ggf. ei-
nen Zuschuss zu den Fahrtkosten oder den Kosten einer auswärtigen Unterbrin-
gung. Ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt wird nicht gezahlt. Die betreffenden Be-
schäftigten sind freizustellen.

Bei innerbetrieblichen Lehrgängen liegt der Zuschuss bei höchstens 50 %.

Das WeGebAU-Programm zielt vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen, 
schließt aber auch Großbetriebe nicht aus. Von ihnen erwartet die Arbeitsagentur 
jedoch einen Eigenanteil in einer auszuhandelnden Höhe.

Frage: Gibt es bei WeGebAU eine Altersbegrenzung?

Nein. Das Programm fördert ausdrücklich die Qualifizierung älterer Arbeitneh-
mer (über 45 Jahre), im Rahmen der Erweiterung des WeGebAU-Programmes im 
Zuge des Konjunkturpaketes II können jüngere Beschäftigte gefördert werden, 
sofern sie seit mindestens vier Jahren an keiner anerkannten Weiterbildungsmaß-
nahme teilgenommen haben. 

Frage: Wird eine längerfristige Weiterqualifizierung (2 Jahre) auf Vollzeitba-
sis mit den zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten während der Kurzar-
beit unterstützt?

Nach Nr. 2.2 b) der ESF-Richtlinie für Qualifizierungsangebote können Qua-
lifizierungsmaßnahmen nur gefördert werden, wenn zu erwarten ist, dass diese 
innerhalb der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes abgeschlossen ist. Dies ist 
bei einer maximalen Bezugsdauer von Kug von 18 Monaten nicht möglich. Das 
Programm WeGebAU steht auch für längerfristige Qualifizierungsmaßnahmen 
zur Verfügung, kann jedoch nur von Beschäftigten genutzt werden, die kein Kug 
erhalten.
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Frage: Können sich auch MitarbeiterInnen aus Fremdberufen mithilfe der an-
gebotenen Fördermöglichkeiten während der Kurzarbeit weiterqualifizieren?

MitarbeiterInnen aus Fremdberufen sind bei den Programmen zur Weiter-
qualifizierung wie Geringqualifizierte zu behandeln, da sie nicht mehr in ihrem 
ursprünglichen Ausbildungsberuf tätig sind.

Frage: Sind ArbeitnehmerInnen mit verkürzter Ausbildungsdauer im Sinne 
der WeGebAU-Förderung als qualifizierte oder nicht-qualifizierte Beschäftigte 
anzusehen?

Entscheidend hierbei ist die Formalqualifikation, also welche Qualifikation 
von der für die jeweilige Ausbildung zuständigen Kammer oder Innung zertifi-
ziert ist.

Frage: Wann werden die 50 % SV-Beiträge auf Grund von Qualifizierung er-
stattet?

Der Arbeitgeber erhält die vollen Sozialversicherungsbeiträge während der 
Kurzarbeit für diejenigen Beschäftigten erstattet, die während der Kurzarbeit an 
Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. 

Hierfür müssen die Qualifizierungsmaßnahmen folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

Die Arbeitnehmer müssen mindestens während der Hälfte der ausgefallenen •	
Arbeitszeit qualifiziert werden.
Die Maßnahme sowie der Träger der Maßnahme muss nach der Anerken-•	
nungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zertifiziert sein. 
Dies gilt nicht, sofern die Weiterbildung im eigenen Betrieb mit eigenem Per-
sonal stattfindet und nach Qualität und zeitlichem Umfang mit Maßnahmen 
nach der AZWV vergleichbar ist.
Die Maßnahme darf der Rückkehr zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit •	
oder der Erhöhung der Arbeitszeit nicht entgegenstehen. 
Ausgeschlossen von der Förderung sind Maßnahmen, zu denen der Arbeitgeber •	
gesetzlich verpflichtet ist ( z.B. Arbeitsschutzschulungen) sowie Qualifizierun-
gen, die im ausschließlichen oder erkennbar überwiegenden Interesse des Un-
ternehmens sind und von ihm sowieso hätten durchgeführt werden müssen.
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Muster-Betriebsvereinbarung 
zur Einführung von Kurzarbeit

Die im Folgenden dargestellte Musterbetriebsvereinbarung zur Einführung 
von Kurzarbeit kann – wie alle Mustervereinbarungen – nicht sämtliche 
betrieblichen Besonderheiten berücksichtigen. Sie ist daher vor allem als 
Merkposten für die Regelungspunkte zu verstehen. 

(nach: H. Blanke, Kurzarbeit. Ratgeber für aktive Betriebsratsarbeit, 1984, S. 93)

Zwischen der Fa. ……..……… gesetzlich vertreten durch ……..……… und dem 
Betriebsrat der Fa. ……..……… wird nachstehende Betriebsvereinbarung über 
die Einführung von Kurzarbeit und Qualifizierung mit dem Ziel geschlossen, 
Entlassungen zu vermeiden.

§ 1 Beginn und Dauer der Kurzarbeit 

1.	Mit Wirkung vom _______ wird für die Zeit vom __________ bis zum 
___________ (z. B. fünf Wochen) Kurzarbeit für den gesamten Betrieb mit 
Ausnahme folgender Abteilungen bzw. Personengruppen: _________ (al-
ternativ: Kurzarbeit für folgende Betriebsabteilungen: ______) eingeführt. 

2.	Von der Kurzarbeit ausgenommen werden die Auszubildenden und das mit 
der Ausbildung beauftragte Personal. Arbeiten zur Aufrechterhaltung der 
Produktion während der Kurzarbeitsperiode sind unzulässig. 

3.	Während des Kurzarbeitszeitraums wird die tarifliche wöchentliche Arbeits-
zeit von ________ Stunden durchschnittlich auf ____________ Stunden 
reduziert. 

	 Der Arbeitsausfall wird zeitlich so gelegt, dass an einzelnen Tagen vor und/
oder nach einem Wochenende die Arbeit für alle nach Ziffer 1 betroffenen 
Arbeitnehmer oder für ganze Schichten ruht. Geschäftsleitung und Betriebs-
rat werden jeweils unter Einhalt der tarifvertraglichen Ankündigungsfrist, 
mindestens jedoch eine Woche vorher durch Aushang am schwarzen Brett 
mitteilen, an welchen Tagen für welche Schichten die Arbeit in der darauf 
kommenden Woche ausfällt. Für die beiden ersten Wochen des Kurzarbeits-
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zeitraums haben Geschäftsleitung und Betriebsrat folgende Kurzarbeitstage 
vereinbart: 

	 Freitag, den 	 ............. für alle genannten Bereiche

	 Montag, den 	............. für die Schicht I in allen Bereichen 

	 Freitag, den 	 ............. für die Schicht II in allen Bereichen

	 Montag, den 	............. für alle genannten Bereiche 

4.	Die Geschäftsleitung sichert zu, dass die durchschnittliche Produktionsmen-
ge in der Kurzarbeitsphase im gleichen Verhältnis sinkt wie die Arbeitszeit. 

§ 2 Information des Betriebsrats

1.	Der Betriebsrat wird in wöchentlichen Besprechungen über die Entwicklung 
des Auftragsbestandes umfassend anhand von Unterlagen informiert. Dem 
Betriebsrat werden dabei insbesondere nachfolgende Unterlagen vorgelegt: 
Beschäftigungsstand, Auftragsbestand, Lagerbestand, Umsatz, Produktion 
im Vergleich zu den letzten Monaten und den gleichen Monaten der beiden 
letzten Jahre. 

2.	Nach Beendigung der Kurzarbeitsperiode erfolgt die Information entspre-
chend Ziffer 1 einmal monatlich. Auf den Termin haben sich Geschäftsleitung 
und Betriebsrat zu verständigen. 

§ 3 Zahlung des Kurzarbeitergeldes

1.	Die Geschäftsleitung stellt unverzüglich beim zuständigen Arbeitsamt die er-
forderlichen Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld. 

2.	Das Kurzarbeitergeld wird vom Betrieb bei der üblichen Lohnabrechnung 
im Voraus gezahlt. Sollte das Arbeitsamt die Zahlung von Kurzarbeitergeld 
aus irgendeinem Grunde ablehnen, wird der volle Lohn vom Betrieb für die 
Kurzarbeitszeit gewährt. Das gilt auch, wenn sich durch die Anrechnung von 
Überstundenleistungen das Kurzarbeitergeld verringert. 

3.	Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Lohn- bzw. 
Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, Entgeltzahlung für tarifvertragliche Frei-
schichten, Hinterbliebenenbezüge, entschädigungspflichtige Arbeitsverhin-
derungen und die tarifliche Jahresleistung (tarifliche Sonderzahlung) sowie 
das Entgelt an gesetzlichen Feiertagen während der Kurzarbeitsphase wer-
den so berechnet, als wäre normal gearbeitet worden. Der Anspruch auf ta-
rifvertragliche Freischichten wird durch die Kurzarbeit nicht reduziert. 
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§ 4 Ausgleichszahlung

1.	Die von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer erhalten eine Ausgleichs-
zahlung (Sozialpauschale) in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ihren 
bisherigen durchschnittlichen Nettoeinkommen und dem Nettoeinkommen 
bei Kurzarbeit einschließlich Kurzarbeitergeld. 

	 (Alternativen: 1. Die von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer erhalten 
eine Ausgleichszahlung (Sozialpauschale) in Höhe von ____ € pro Kurzar-
beitsstunde. 2. An die von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer wird 
eine Ausgleichszahlung in Höhe von 95 % des Unterschiedsbetrages zwi-
schen ihrem bisherigen durchschnittlichen Netto-Stundenlohn und dem 
Netto-Stundenlohn bei Kurzarbeit einschließlich Kurzarbeitergeld für jede 
Stunde gezahlt, die wegen Kurzarbeit ausfällt.)

2.	Ausgleichszahlungen kommen jeweils zum betrieblichen Abrechnungszeit-
raum für den Vormonat mit der Lohn- oder Gehaltsabrechnung zur Auszah-
lung. 

3.	Aus jeder Lohn-/Gehaltsabrechnung muss sich die Zusammensetzung des 
Lohnes/Gehalts nach Kurzarbeitergeld, Ausgleichszahlung und normalem 
Lohn/Gehalt und die Höhe der jeweiligen Abzüge (Sozialversicherung, 
Arbeitslosenversicherung, Steuern) ergeben. 

§ 5 Überstunden 

	 Während der Kurzarbeitsphase werden keine Überstunden und Zusatz-
schichten angesetzt (siehe auch § 3 Ziffer 2). In dem Zeitraum von vier Wo-
chen nach Beendigung der Kurzarbeit werden Überstunden nur in dringen-
den Ausnahmefällen angesetzt. Diese bedürfen in jedem Fall der vorherigen 
Zustimmung des Betriebsrats. Im Übrigen bleiben die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats gem. § 87 BetrVG unberührt.

§ 6 Kündigungen 

1.	Die Geschäftsleitung verpflichtet sich, während der Kurzarbeitsperiode und 
in einem Zeitraum von sechs Monaten nach Beendigung der Kurzarbeit kei-
ne betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. 

2.	Ziffer 1 gilt entsprechend für Änderungskündigungen. 

3.	Ziffer 1 gilt auch für betriebsbedingte Kündigungen, die seitens der Firma 
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in den letzten beiden Monaten ausgesprochen wurden bzw. die z. Zt. Ge-
genstand des Anhörungsverfahrens gem. § 102 Abs. 1 BetrVG sind. Ausge-
sprochene Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist wird die Geschäftsleitung gegenüber den betroffenen 
Arbeitnehmern ausdrücklich zurücknehmen. 

§ 7 Urlaub

1.	Vorhandener Resturlaub aus dem Jahre _____ ist bis zum ________ abzu
wickeln. Satz 1 gilt nicht, wenn der Urlaub bereits zu einem anderen Zeit-
punkt geplant und seitens des Betriebs genehmigt ist. 

2.	Betroffenen Arbeitnehmern ist für die zwischen Geschäftsleitung und Be-
triebsrat vereinbarten Kurzarbeitstage Urlaub zu gewähren, sofern sie dies 
spätestens einen Tag vorher beim jeweiligen Vorgesetzten beantragen (siehe 
auch § 3 Ziffer 3).

§ 8 Gespräche mit der Arbeitsagentur 

	 Der Betriebsrat nimmt mit zwei Mitgliedern an allen Gesprächen der Ge-
schäftsleitung mit der Arbeitsagentur teil. Die gleichen Unterlagen und Er-
klärungen, die das Arbeitsamt erhält, werden dem Betriebsrat zur Verfügung 
gestellt. 

§ 9 Verkürzung bzw. Verlängerung der Kurzarbeitsperiode

1.	Sollte sich die Auftragslage verbessern, kann die Kurzarbeit nach Zustim-
mung des Betriebsrats vorzeitig beendet werden. 

2.	Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit über den vereinbarten Zeitraum 
hinaus zu verlängern, ist mit dem Betriebsrat vorher eine entsprechende Ver-
einbarung unter Beachtung der tarifvertraglichen Ankündigungsfristen abzu-
schließen und den Arbeitnehmern danach unverzüglich bekannt zu geben. 

3.	Sollte in Eil- oder Notfällen oder aus sonstigen produktionstechnischen Grün-
den (z. B. für die Erledigung wichtiger fristgebundener Aufträge) eine Ände-
rung der vereinbarten Kurzarbeitstage erforderlich werden, bedarf diese der 
vorherigen Zustimmung des Betriebsrats. 
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§ 10 Einigungsstelle 

1.	Bei allen Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung, Anwendung und 
Durchführung dieser Vereinbarung entscheidet, wenn zwischen Geschäfts-
leitung und Betriebsrat keine Einigung erzielt werden kann, die gem. § 76 
BetrVG zu bildende Einigungsstelle verbindlich (§ 76 Abs. 5 BetrVG). 

2.	Für die gegebenenfalls zu bildende Einigungsstelle einigen sich Geschäftslei-
tung und Betriebsrat auf den Vorsitzenden ___________. Die Einigungsstelle 
besteht aus je drei Beisitzern, die vom Betriebsrat bzw. von der Geschäftslei-
tung zu benennen sind. 

§ 11 Sonstiges 

1.	Die Wirkung der Betriebsvereinbarung endet mit der Beendigung der Kurz-
arbeitsperiode und der Abwicklung der sich aus der Betriebsvereinbarung 
ergebenden Verpflichtungen. Dies gilt jedoch nicht für § 2. In diesem Fall gilt 
§ 77 Abs. 6 BetrVG entsprechend. Sollten sich Betriebsrat und Geschäfts
leitung auf eine Verlängerung des Kurzarbeitszeitraums einigen, bleibt die 
Betriebsvereinbarung für den jeweiligen Kurzarbeitszeitraum in Kraft. Abs. 1 
gilt entsprechend. 

2.	Für Arbeitnehmer günstigere gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen blei-
ben durch diese Betriebsvereinbarung unberührt. 

Ort, Datum  ………………………………………….

Betriebsrat  ……………………........   Geschäftsleitung .................................
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Musterbetriebsvereinbarung zur „Quali
fizierung im Rahmen von Kurzarbeit“ 2

Zwischen der Firma ������������������������������������������������������������������������������ 

	 PLZ Ort ������������������������������������������������������������������������������

und dem Betriebsrat der Firma 

	 PLZ Ort ������������������������������������������������������������������������������

wird auf der Grundlage der §§ 96-98 BetrVG folgende Betriebsvereinba-
rung über die Qualifizierung von Beschäftigten3 im Rahmen von Kurzarbeit ab-
geschlossen.

1. Präambel

Zur Absicherung, zum Erhalt und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens ist die Qualifizierung der Beschäftigten ein wichtiger Bestandteil 
der Unternehmenspolitik.

In der Wirtschaftskrise ist es im besonderen Maße sinnvoll und richtig, Zei-
ten der Kurzarbeit für Qualifizierungsmaßnahmen zu nutzen, um die Ressour-
cen für die Zukunft zu stärken und den Beschäftigten durch die Weiterbildung 
Entwicklungschancen zu bieten. 

Diese Betriebsvereinbarung unterstützt die Prozesse zur Planung und Durch-
führung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen von Kurzarbeit im Unter-
nehmen. 

Die Betriebsparteien stimmen darin überein, zu einem späteren Zeitpunkt 
langfristig angelegte betriebliche Qualifizierungsprozesse in einer gesonderten 
Betriebsvereinbarung zu regeln.

2	 Diese Betriebsvereinbarung dient ausschließlich zur Regelung von Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen 
von Kurzarbeit. Es ist angezeigt, im Hinblick auf langfristig angelegte Qualifizierungsplanung und Umset-
zungsbegleitung eine weitergehende und prozessorientierte Betriebsvereinbarung abzuschließen.

3	 Die weibliche oder männliche Form der Personenbezeichnung schließt das andere Geschlecht ausdrücklich 
mit ein
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2. Geltungsbereich

Räumlich:	 Diese Betriebsvereinbarung gilt für die Firma xxx am Standort xxx. 

Persönlich:	Für alle Teilnehmer von Qualifizierungsmaßnahmen nach dieser Be-
triebsvereinbarung

Sachlich:	 Für alle Maßnahmen der Qualifizierung im Sinne des Punktes 3 die-
ser Betriebsvereinbarung 

3. Begriffsbestimmungen

Betriebliche Qualifizierung, die in dieser Betriebsvereinbarung geregelt sind, 
sind alle vom Unternehmen veranlassten betrieblichen, überbetrieblichen und 
außerbetrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen und Umschulungen, die den Be-
schäftigten die für die Erfüllung ihrer derzeitigen oder zukünftigen betrieblichen 
Aufgaben notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verschaffen sollen und die 
im Rahmen von Förderungen der Agentur für Arbeit durch die Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge oder Entgeltzuschüsse gefördert werden.

Betriebliche Qualifizierung soll den Aufbau und kontinuierlichen Ausbau des 
Qualifikationsinventars des Unternehmens fördern und damit der Weiterent-
wicklung von Unternehmen und Beschäftigten dienen.

Weiterbildung in diesem Sinn soll die geforderten fachlichen, methodischen 
und sozialen Qualifikationen und Leistungspotenziale nicht nur vermitteln, son-
dern auch erhalten (Erhaltungsqualifizierung) und rechtzeitig auf neue und/
oder geänderte Arbeitsverfahren und /oder Arbeitsorganisationsformen sowie 
allgemein an die Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner Funktionen 
anpassen (Anpassungsqualifizierung und Umqualifizierung). Weiterbildung soll 
den Beschäftigten auch als Grundlage eines beruflichen Aufstiegs und Einstiegs 
in neue Tätigkeitsfelder dienen (Entwicklungsqualifizierung).

4. Qualifizierungsbedarfsermittlung und Maßnahmenkonzipierung

Als Basis zur Ermittlung des Qualifizierungsbedarfes dienen: 
Unternehmensstrategische Überlegungen insbesondere auch im •	
Zusammenhang mit der (Neu-)Aufstellung nach der Finanzkrise, 
Investitionsplanungen, •	
Reorganisationspläne, z.B. Einführung von Gruppenarbeit oder teil-•	
autonomen Inseln
Erwartungen gegenüber zukünftigen Marktentwicklungen,•	
Erkenntnisse des Qualitätswesens,•	
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Ergebnisse aus der betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, •	
Produktinnovationen, erwartbare Technologieänderungen
Auswertung personalstatistischer Kenngrößen (z.B. Altersstrukturen, •	
Qualifikationsstrukturen im IST, Fluktuationsquoten, Qualifikationsstand), 
Analyse und Auswertung von Personaleinsatzproblemen im Zusammen-•	
hang mit Qualifikationsengpässen 
Verpflichtungen zur Beschäftigungssicherung, •	
Ergebnisse aus Gefährdungsanalysen betr. psychischer Belastungen •	
(Überforderung / Unterforderung)
Potentialanalysen der Vorgesetzten sowie Mitarbeiterwünsche, Mitarbeiter•	
befragungen und Mitarbeitergespräche. 

Der aktuelle betriebliche Bildungsbedarf in der Zeit der Kurzarbeit wird 
kurzfristig im Rahmen von gemeinsam erarbeiteten Bildungsbedarfsanalysen 
von Führungskräften, internen Ausbildern, Personalabteilung, betroffenen Be-
schäftigten sowie des Betriebsrats (= vorbereitende Projektgruppe Bildung) er-
arbeitet und definiert. 

Das Unternehmen sieht ohne Einschränkung bei allen Beschäftigten ein 
Weiterbildungspotenzial. Es räumt allen Beschäftigten die Möglichkeit auf eine 
Weiterbildung im oben festgelegten Sinn ein (Weiterbildungsanspruch). Ein be-
sonderes Augenmerk muss dabei auf solche Beschäftigten gelegt werden, die 
aufgrund ihrer gegenwärtigen Qualifikation einen besonderen Weiterbildungs
bedarf haben; dazu gehören u.a. Beschäftigte mit Einsatzeinschränkungen, 
geringer Qualifizierte oder durch Umstellungen des Betriebes oder Investitions-
entscheidungen besonders gefährdete Gruppen.

Neben der Definition von konkreten Qualifizierungserfordernissen erfolgen 
Auswahl und Beauftragung von Bildungsträgern bzw. die Konzipierung und 
Beantragung öffentlich förderfähiger betrieblicher Qualifizierungsprojekte. Ins-
besondere ist auf die Konzipierung zielgruppengerechter Bildungsmaßnahmen 
zu achten.

Die für eine Förderung der Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern bereitgestellten Drittmittel4 von Bund, Land und europäischer Uni-
on bzw. der Agentur für Arbeit sind gezielt auf ihre Eignung und Praktikabilität 
zu prüfen. Ziel ist es, Qualifizierungschancen, die sich im Rahmen der Aktivitäten 
zur Beschäftigungssicherung vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenbewäl-
tigungsprogramme der Bundesregierung bieten, zu identifizieren und sachan-
gemessen nutzbar zu machen. 

4	  Siehe Übersicht in der Anlage  
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Die Projektgruppe Bildung schlägt auf der Basis der systematischen Bedarfs-
ermittlung und der Prüfung der Möglichkeiten durch Projektförderung konkrete 
betrieblichen Qualifizierungsprojekte vor, deren Umsetzung zwischen Betriebs-
rat und Unternehmensleitung zu vereinbaren ist. 

Die Betriebsparteien vereinbaren in diesem Zusammenhang erste – in Anlage 
xx aufgelistete – Qualifizierungsmaßnahmen. Die zu qualifizierenden Personen 
werden ebenfalls in Anlage xx aufgeführt. Diese Anlage kann im Einvernehmen 
zwischen den Betriebsparteien kontinuierlich ergänzt werden.

5. Nachteilsschutz

Beschäftigten, die sich aus persönlichen Gründen nicht wie vorgesehen an 
einer Weiterbildungsmaßnahme beteiligen oder die eine Weiterbildungsmaß-
nahme abbrechen oder deren Lernerfolg nicht ausreicht, dürfen keine Nach-
teile erfahren.

Betriebsbedingte Kündigungen während der Qualifizierungsmaßnahmen mit 
Förderung durch die Agentur für Arbeit sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss 
gilt bis 6 Monate nach Beendigung der Qualifizierungsmaßnahme.

Entscheidet sich ein Arbeitnehmer für die Teilnahme an der Qualifizierungs-
maßnahme, kann diese nur durch den Arbeitnehmer oder die Agentur für Ar-
beit oder bei Beendigung der Kurzarbeit abgebrochen werden. Findet ein Ab-
bruch durch die Agentur für Arbeit oder durch die Beendigung der Kurzarbeit 
statt, bleibt der Kündigungsschutz gemäß unter Annahme der ursprünglichen 
Qualifizierungsplanung bestehen. 

Bei Qualifizierungsmaßnahmen die den Beschäftigten einen Berufsabschluss 
oder eine entsprechende Teilqualifikation ermöglichen ist bei Beendigung der 
Kurzarbeit dem Beschäftigten zu ermöglichen, die Qualifizierung fortzufüh-
ren.

Bei einer Beteiligung an Qualifizierungsmaßnahmen wird es zu keiner nega-
tiven Veränderung des Arbeitsvertrages kommen. 

Bei einer Förderung der Qualifizierungsmaßnahme der Agentur für Arbeit 
durch Wegebau wird das Entgelt in der ursprünglichen Höhe (bei schwanken-
den Monatsgehälter der Durchschnitt der letzten 3 Monate) vom Arbeitgeber 
weiterbezahlt.

Bei einer Förderung der Qualifizierungsmaßnahme der Agentur für Arbeit 
durch FbW oder ESF wird ein Zuschuss zum Kurzarbeitergeld in Höhe von xx % 
vom Arbeitgeber bezahlt.



81
Leistungsbewertung in der GWW

6. Beteiligung des Betriebsrats

Das Qualifizierungskonzept im Rahmen der beschäftigungssichernden Maß-
nahmen innerhalb der Krise wird im Einvernehmen mit dem Betriebsrat fest-
gelegt (Qualifizierungsinhalte und –maßnahmen sowie die potentiell in Frage 
kommenden Beschäftigten).

Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung von 
Maßnahmen und ihre Durchführung machen. Zur eigenen Vorbereitung und 
Bewertung der Beratungen kann der Betriebsrat externe Sachverständige sei-
ner Wahl hinzuziehen. Der Betriebsrat wird regelmäßig (mindestens 14-tägig 
oder monatlich) über den Fortschritt der Qualifizierungsmaßnahmen unter-
richtet. Der Bericht umfasst alle durchgeführten Bildungsmaßnahmen im Rah-
men von Kurzarbeit. Er enthält insbesondere Angaben und Kennzahlen über 
Art, Anzahl, Dauer, Personal und Kosten der Bildungsmaßnahmen sowie An-
gaben über Teilnehmer und ihre Verteilung auf die einzelnen Beschäftigungs-
gruppen ( z.B. ältere Mitarbeiter, An- und Ungelernte, Frauen). Ergebnisse von 
Lernerfolgskontrollen und Anwendungskontrollen sind ebenfalls enthalten. Zur 
Dokumentation gehört auch die Bewertung der Bildungsmaßnahmen durch die 
Beschäftigten. 

Mögliche und notwendige Verbesserungen der Maßnahmen sind entspre-
chend mit dem Betriebsrat abzuleiten. 

7. Zertifizierung und Dokumentation

Die Weiterbildungsmaßnahmen werden in der Personalabteilung dokumen-
tiert. Der/die Beschäftigte erhält eine entsprechende Zertifizierung der jewei-
ligen – sowohl internen als auch externen – Weiterbildungsmaßnahme. Ge-
schieht dies nicht durch den Träger der Weiterbildungsmaßnahme, so über-
nimmt die Firma diese Zertifizierung. 

Die Beschäftigten erhalten während der Qualifizierungsmaßnahme und im 
Anschluss an die Weiterbildungsmaßnahmen, spätestens nach einer Woche 
einen Bewertungsbogen von der Personalabteilung. Den ausgefüllten Bogen 
erhalten der Vorgesetzte und die zuständige Stelle in der Personalabteilung. Der 
Betriebsrat und die Beschäftigten erhalten jeweils eine Kopie. Diese Auswer-
tungen dürfen nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle herangezogen oder 
genutzt werden. Im Rahmen von Weiterbildungs-, Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen dürfen keine Leistungsbeurteilungen erstellt werden. 

In die Personalakte werden nur nicht wertende Teilnahmebescheinigungen 
aufgenommen. 
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8. Kostenübernahme der Qualifizierung

Die Kosten der Qualifizierungsmaßnahmen werden – soweit sie nicht von 
Dritten übernommen werden – vom Arbeitgeber getragen. Die Kosten von Prü-
fungen, sowie die Kosten für die Anschaffung von Büchern und Arbeitsmitteln, 
werden vom Unternehmen übernommen. Welche Bücher und Arbeitsmittel 
notwendig sind, ist vor der Anschaffung festzulegen. Für alle externen Maß-
nahmen (außerhalb des Dienstortes) gelten die betriebsüblichen Regelungen 
zur Reisekostenabrechnung.

Die Qualifizierungsmaßnahme wird entweder vollständig während der Ar-
beitszeit oder in der Zeit der Kurzarbeit durchgeführt. Die Entlohnung findet 
gemäß Punkt 5 dieser Betriebsvereinbarung statt.

9. Inkrafttreten, Kündigung und salvatorische Klausel

Bisherige Regelungen, die dieser Betriebsvereinbarung widersprechen, ver-
lieren ihre Gültigkeit. Sofern in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes ge-
regelt ist, gelten uneingeschränkt die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften. 
Sollten einzelne Punkte dieser Vereinbarung ungültig sein oder ihre Gültigkeit 
aufgrund neuer Gesetzgebung oder Rechtsprechung verlieren, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt und weiterhin in Kraft.

Die Parteien verpflichten sich in einem solchen Fall, anstelle der unwirksa-
men Bestimmungen eine Regelung zu treffen, die dem von den Parteien mit 
der ersetzten Regelung Gewollten möglichst nahe kommen. Entsprechendes 
gilt im Falle einer Regelungslücke und falls eine der vorstehenden Regelungen 
undurchführbar sein oder werden sollte.

Diese Betriebsvereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft und 
gilt in Verbindung mit der Betriebsvereinbarung zu Kurzarbeit.

Betriebsrat und Geschäftsführung können einvernehmlich auch Teile strei-
chen, ändern oder ersetzen, ohne dass eine Kündigung der gesamten Verein-
barung notwendig wird.

Alle Anlagen sind bzw. werden Bestandteil dieser Vereinbarung.

Werden Normen, Vorschriften, Verordnungen oder Gesetze, auf die in die-
ser BV Bezug genommen wird, geändert, so gilt die jeweils gültige Fassung. Die 
Bezugnahmen sind in diesem Fall dynamisch zu interpretieren, d.h. sie gelten 
sinngemäß.

Ort, Datum  ………………………………………….

Betriebsrat  ……………………........   Geschäftsleitung .................................
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Konjunkturpaket II:  
Maßnahmen zu Kurzarbeitergeld  
und Qualifizierung

Gesetzesänderungen (befristet bis 31.03.2012):

E	A rbeitgeber erhalten auf Antrag 50 % der von ihnen allein zu tragenden SV-
Beiträge erstattet.

E	 Das Erfordernis, dass im Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Be-
trieb, bzw. in der Betriebsabteilung Beschäftigten von einem Entgeltausfall 
von mehr als 10 % betroffen sein muss, wird ausgesetzt. Alle Beschäftigten 
mit einem Arbeitsausfall von mehr als 10 % haben somit Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld.

E	 Das Erfordernis, dass die Arbeitszeitkonten vor der Auszahlung von Kurzar-
beitergeld im negativen Bereich sein müssen, wird ausgesetzt. Die Bildung 
von Minusstunden ist also nicht mehr notwendig.

Konjunkturpaket I I



E	 Kollektivrechtliche Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung, die seit 
dem 01.01.2008 geschlossen wurden, wirken sich nicht negativ auf die Be-
messung des Kurzarbeitergeldes aus. Das Kurzarbeitergeld bemisst sich nach 
dem Arbeitsentgelt, das der Beschäftigte ohne entsprechende Vereinbarung 
verdient hätte. 

E	 Für Zeiten der Qualifizierung während der Kurzarbeit werden dem Arbeit-
geber die vollen SV-Beiträge erstattet, wenn der Beschäftigte während min-
destens der Hälfte der ausgefallenen Arbeitszeit entsprechend der Voraus-
setzungen der Agentur für Arbeit qualifiziert wurde:

Die Maßnahme muss die beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und •	
Fähigkeiten erweitern oder einen beruflichen Abschluss oder Aufstieg 
ermöglichen.
Der Träger sowie die Maßnahme der Qualifizierung muss nach der An-•	
erkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung (AZWV) zer-
tifiziert sein. Dies gilt nicht, wenn die Weiterbildung im eigenen Betrieb 
und mit eigenem Personal stattfindet und nach Qualität und zeitlichem 
Umfang mit den AZWV-Maßnahmen vergleichbar ist. 
Die Qualifizierungsmaßnahme darf der Rückkehr zur wöchentlichen •	
Arbeitszeit oder der Erhöhung der Arbeitszeit nicht entgegenstehen. 
Ausgeschlossen von der Förderung sind Maßnahmen, zu denen der •	
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist (z.B. Arbeitsschutz-Schulungen), 
sowie Qualifizierungen, die im ausschließlichen oder erkennbar über-
wiegenden Interesse des Unternehmens sind und ohnehin hätten von 
ihm durchgeführt werden müssen (z.B. Lehrgänge zum Umgang mit 
neuen Anlagen, Produkten)

E	 Die vereinbarten Maßnahmen kommen auch Beziehern aus der Baubranche 
zugute, die in den Wintermonaten ausschließlich Saison-Kurzarbeitergeld 
nutzen können. 

Untergesetzliche Maßnahmen:

E	 Leiharbeitnehmer müssen nicht erst entlassen werden, um das Kurzarbeiter-
geld für die Stammbelegschaft zu erhalten.

E	 Anträge auf Kurzarbeitergeld, die mehrere Arbeitsagenturen betreffen, 
werden von einer Agentur für Arbeit federführend bearbeitet.

E	 Auch befristet Beschäftigte erhalten Kurzarbeitergeld. Die Verlängerung 
einer befristeten Beschäftigung während der Kurzarbeit ist möglich.
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